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   1. Zentrale Ziele und Leitgedanken   des saarländischen Jugendstrafvollzuges

Anderer“ (§ 3, Abs. 1 SJStVollzg) beinhaltet. Denn nur durch eine dauerhafte Integration in die Gesellschaft kann ein langfristiger Schutz der Allgemeinheit auch nach dem Freiheitsentzug gewährleistet werden. Dazu trägt auch eine Sensibilisierung für „die beim Opfer verursachten Tatfolgen“ (ebenda) im Rahmen einer umfassenden Deliktaufarbeitung bei.

Damit ist – analog zu den gesetzlichen Regelungen des Erwachsenenvollzuges aus den 1970er-Jahren – auch im Bereich des Jugendstrafvollzuges die Verpflichtung zur gesellschaftlichen Wiedereingliederung als zentrales Leitziel verankert worden, auch wenn bereits seit vielen Jahren der Fokus einer verantwortungsbewussten Vollzugsgestaltung im Jugendbereich eindeutig auf Fördermöglichkeiten zur Resozialisierung ausgerichtet war. Diese waren jedoch häufig auf formale Qualifikationen hin angelegt und erfassten überwiegend mitarbeitsbereite und mitwirkungsfähige Teilnehmer. Der schwierige, eher behandlungsresistente Anteil der Gefangenen konnte damit meist nur unzureichend erreicht werden. Hinsichtlich des langfristig angestrebten Erziehungszieles liegt der Schwerpunkt des Behandlungsbedarfs jedoch genau bei derjenigen Klientel, deren delinquente Entwicklung trotz jeglicher erzieherisch-behandlerischer Interventionsversuche im Vorfeld nicht verhindert werden konnte. 

Künftig sollen entsprechend dem individuellen Entwicklungsstand nunmehr alle Gefangenen angemessen erfasst und gefördert werden. Dies erfolgt durch ein differenziert angelegtes Angebot von Maßnahmen und weitgehend standardisierten Behandlungsprogrammen, die auf die Persönlichkeit des Gefangenen in ihrer gesamtem Komplexität und Problematik abzielen. Als Grundlage dient eine umfangreiche Basisdiagnostik und Bedarfsermittlung.

Dabei gilt das Prinzip des „Förderns und Forderns“, in das der Gefangene verpflichtend einbezogen ist. Da die freiwillige Bereitschaft zur Mitwirkung per se nicht als selbstverständlich vorausgesetzt werden kann, besteht zunächst ein wesentlicher Aspekt der Behandlungs- und Förderaktivitäten darin, dem Adressaten deren Sinn und Nutzen zu vermitteln und ihn somit zur Akzeptanz der angebotenen Hilfestellungen zu Das saarländische Jugendstrafvollzugsgesetz benennt als primäre Aufgabe des Jugendstrafvollzuges die Befähigung der Gefangenen, „künftig in sozialer Verantwortung ein Leben ohne Straftaten zu führen“ (§ 2, Abs. 1 SJStVollzG). Um dieses Ziel erreichen zu können, hat der Gesetzgeber dem Vollzug einen klaren Erziehungsauftrag vorgegeben, dessen Leitgedanke die Entwicklung und Förderung von „Fähigkeiten und Fertigkeiten … zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Lebensführung in Achtung der Rechte bewegen. Somit sind Motivation und Mitarbeitsbereitschaft nicht nur als Ergebnis von Förderung zu sehen, sondern sie bilden ebenso eine notwendige Voraussetzung dazu, die es erst zu schaffen gilt.

Der Jugendstrafvollzug bildet die entscheidende Instanz zwischen zurückliegender Delinquenz und ihrer Ursachen auf der einen Seite sowie dem Ziel einer künftig angestrebten Straffreiheit auf der anderen Seite. Deshalb ist der saarländische Jugendstrafvollzug darauf ausgerichtet, alle notwendigen Kompetenzen für ein Leben im Rahmen des vorgegebenen gesellschaftlichen Reglements und zur aktiven Teilhabe an der Gemeinschaft zu vermitteln. Die dazu notwendige individuell-bedarfsorientierte Ausrichtung der vollzuglichen Maßnahmen beginnt im Idealfall bereits mit dem Tag der Inhaftierung und reicht mit Blick auf die angestrebte Nachhaltigkeit weit über den Entlassungszeitpunkt hinaus. 

2. Grundprinzipien und Methodik einer bedarfsgerechten

    und nachhaltigen Vollzugsplanung

2.1. Beschreibung der zu betreuenden Klientel im Jugendstrafvollzug

Hinsichtlich der im Jugendstrafvollzug zu betreuenden Klientel kann – neben den in der JVA Ottweiler selbst erfassten und dokumentierten Informationen  und Daten – auf zwei wissenschaftliche Untersuchungen zurückgegriffen werden, die sich primär mit dem Thema Rückfälligkeit im Jugendstrafvollzug beschäftigen. Zunächst war in einer „Rückfalluntersuchung in Rheinland-Pfalz“ die gesamte Haftpopulation männlicher Jugendlicher in diesem Bundesland  zwischen 1996 bis 2000 Gegenstand der Betrachtung. Eine ähnliche Langzeitstudie wurde zwischen 1998 und 2001 unter dem Titel „Gefängnis und die Folgen – Entwicklungsfolgen der Jugendstrafe“ vom Kriminologischen Forschungsinstitut Niedersachsen in fünf Bundesländern durchgeführt. Auch wenn diese Forschungen heute nicht mehr ganz neu erscheinen, decken sich die daraus hervorgegangenen Erkenntnisse doch weitgehend mit den aktuellen Beobachtungen und Wahrnehmungen. Bestimmte Entwicklungen und Tendenzen, die sich vor zehn Jahren bereits abzeichneten, haben sich bis heute eher verstärkt und bestätigen einen kontinuierlichen Wandel bei der Gefangenenklientel, deren Herkunft zunehmend durch problematische sozioökonomische Ausgangslagen, geringes Bildungsniveau und psychische Auffälligkeiten gekennzeichnet ist. Man gelangt immer mehr zu dem Eindruck, dass Jugendliche sich im Laufe ihrer Entwicklung nicht erst zur Kriminalität hinwenden, sondern ihr Verhalten generell immer weniger mit den gesellschaftlichen Normen in Einklang zu bringen ist. Aufgrund eines sich verändernden Selbstverständnisses und Wertesystems sind sie sich häufig der Strafbarkeit ihres Handelns oder der Konsequenzen überhaupt nicht mehr bewusst.   

Ein Großteil der Jugendlichen, von denen viele eine von Gewalttätigkeit geprägte Erziehung erlebt haben, stammt aus zerrütteten familiären Verhältnissen oder wuchs phasenweise außerhalb familiärer Strukturen in einer von wechselnden Heimaufenthalten oder Fremdunterbringungen dominierten Umgebung auf, wo durchschnittlich bereits ab dem 15. Lebensjahr regelmäßiger Alkohol- und Drogenkonsum den Alltag oder das Freizeitverhalten bestimmten. Darüber hinaus blickt der überwiegende Anteil der Inhaftierten auf einen von Brüchen und Misserfolgen gekennzeichneten Bildungsverlauf zurück. Weit mehr als die Hälfte der Gefangenen verfügt über keinerlei Schulabschluss; relativ wenige haben zwar eine Berufsausbildung – meist in überbetrieblicher Form – begonnen, aber nur in seltenen Ausnahmefällen erfolgreich abgeschlossen. Der geringe Bildungsgrad wirkt sich entsprechend negativ auf die Chancen aus, eine Ausbildungs- oder Arbeitsstelle auf dem Arbeitsmarkt zu finden. Kaum jemand ging über längere Zeit einer kontinuierlichen Beschäftigung nach oder verfügte über regelmäßiges Einkommen, was sich auch in einer desolaten finanziellen Situation der Betroffenen widerspiegelt. Da andererseits finanzielle Mittel für den Drogenbedarf oder zur Befriedigung eines oft unverhältnismäßigen Konsumanspruchs verausgabt wurden, haben viele bereits in jungen Jahren mit nicht unerheblichen Schulden zu tun, wodurch sich ihre prekäre sozioökonomische Situation weiter verfestigt.

Was neben den sozialen und bildungsrelevanten Defiziten in den letzten Jahren besonders deutlich zugenommen hat, sind massive Verhaltensauffälligkeiten, die auch mit einem hohen Maß an Gewaltbereitschaft einhergehen und sich in einem zu diagnostizierenden Bereich zwischen starker psychischer Auffälligkeit und psychischer Erkrankung bewegen. Von solchen Gefangenen geht eine latente Gefahr der Auto- oder Fremdaggression aus, wodurch die Möglichkeiten der Teilnahme an regulären Gruppenangeboten stark eingeschränkt werden. Stattdessen bedarf es für diese Jugendlichen einer besonders intensiven Beobachtung und Betreuung sowie langfristig therapeutisch ausgerichteter Behandlungsformen.

Auch wenn die Komplexität der Defizite und Störungen, mit denen viele Straftäter heutzutage ihre Haft antreten, hier nur ansatzweise angedeutet werden kann, wird dennoch deutlich, vor welch besonderen Herausforderungen ein moderner Jugendstrafvollzug steht, um seinen gesetzlichen Auftrag konsequent erfüllen zu können. Für die Delinquenten bedeutet die Inhaftierung zunächst einmal Endstation einer desorientierten Entwicklung. Gleichzeitig eröffnet die Haft aber auch Chancen, aus den Fehlern der Vergangenheit zu lernen und reelle Perspektiven für eine regelkonforme Zukunft zu entwickeln.

Der Strafvollzug ist in gewisser Weise ein Spiegelbild der Gesellschaft, in dem – wenn auch in konzentrierter Form – individuelles Scheitern vor dem Hintergrund gesamtgesellschaftlicher Verhältnisse deutlich wird. Dass der Vollzug jedoch nicht die Funktion eines universellen gesellschaftlichen Reparaturbetriebes übernehmen und mitunter jahrelange Fehlentwicklungen von heute auf morgen ausgleichen kann, versteht sich von selbst. Dennoch bilden die vollzuglichen Behandlungs- und Fördermaßnahmen für jeden einzelnen Gefangenen eine unverzichtbare Voraussetzung für den angestrebten Neubeginn.

2.2. Umfassender Förderansatz und Multiprofessionalität

Behandlungsmaßnahmen und Förderangebote, die unter den zuvor geschilderten Bedingungen langfristig Erfolg versprechend sein sollen, erfordern den Einsatz von spezialisierten Fachkräften aus unterschiedlichsten Disziplinen; denn es gilt, den Jugendlichen mit all seinen Problemen genau dort abzuholen, wo er steht, und ihn unter Einbeziehung aller im Vollzug vertretenen Professionen in seiner Gesamtheit zu fördern. Nur durch das multiprofessionelle Zusammenwirken aller am Behandlungsprozess beteiligten Akteure können die jeweiligen Problemfelder in ihrer Komplexität erfasst und bearbeitet werden.

Somit werden im Sinne eines umfassenden interdisziplinären Behandlungsansatzes bei der Vollzugsplanung möglichst alle Aspekte einbezogen, die in einem ursächlichen Zusammenhang mit der Delinquenz stehen oder deren Entwicklung begünstigt haben. Da sich die Gründe für Straffälligkeit und die damit zusammenhängenden Problemkonstellationen im Regelfall überaus vielschichtig gestalten, bedarf es ebenso differenzierter Lösungsansätze. Eine Beschränkung oder einseitige Ausrichtung des Behandlungsangebotes führt erfahrungsgemäß auch nur zu eingeschränkten Erfolgen. Durch eine Koordinierung einzelner spezifischer Maßnahmen verschiedener Fachbereiche unter der Prämisse eines ganzheitlichen Behandlungsansatzes bieten sich vielfältige Chancen, positive Bewusstseins- und Veränderungsprozesse einzuleiten, die weit über kurzfristiges Anpassungs- oder Zweckverhalten hinausgehen. Die Zusammenarbeit aller Beteiligten zielt somit auf die Erstellung eines Vollzugsplanes ab, der den jeweiligen Förderbedarf aus einem weiten, fachübergreifenden Behandlungsspektrum individuell auf den einzelnen Gefangenen zuschneidet, der Defizite und Ressourcen gleichermaßen berücksichtigt und Perspektiven über die Haft hinaus eröffnet. Dieser Vollzugsplan wird seit 2010 in einer elektronischen Form erstellt, mit der sich gleich mehrere Aufgabenbereiche abdecken lassen.

2.3. Elektronischer Vollzugsplan - Instrument zur Bedarfsermittlung und Evaluation

Das Saarland ist das erste Bundesland, welches dem vom Bundesverfassungsgericht geforderten Evaluationsgedanken mittels eines im Jahre 2009 selbst entwickelten elektronischen Vollzugsplanes Rechnung trägt. Der elektronische Vollzugsplan erfasst alle dazu erforderlichen Daten bereits vom Haftbeginn an und aktualisiert sie kontinuierlich über den weiteren Vollzugsverlauf hinweg bis zum Ende der Zuständigkeit der Nachsorge, also weit über den eigentlichen Entlassungszeitpunkt hinaus.

Die Konzeption dieses Vollzugsplanes erfolgte jedoch nicht ausschließlich aufgrund der Vorgabe, „Behandlungsprogramme für die Gefangenen … auf der Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse zu konzipieren, zu standardisieren und auf ihre Wirksamkeit hin zu überprüfen“ (§ 97, Abs. 1 SJStVollzG), sondern wurde ebenso als Instrument zur Bedarfsermittlung entwickelt, das die konsequente Erfassung aller für die Vollzugsplanung relevanten Daten gewährleistet und gleichzeitig eine gemeinsame Informations- und Kommunikationsbasis für alle beteiligten Dienste zwecks koordinierter Planung und Durchführung aller erforderlichen Behandlungs- und Fördermaßnahmen darstellt. Da während der Untersuchungshaft wegen der fehlenden Verurteilung noch kein Vollzugsplan erstellt werden kann, kommt dort eine modifizierte Variante in Form eines Erhebungsbogens zum Einsatz, der auf die spezifischen Verhältnisse der Untersuchungshaft abgestimmt ist und später nach der Umsetzung in Strafhaft in den offiziellen Vollzugsplan überführt wird. Ähnlich gestaltet sich das Übergangsmanagement in den Nachsorgeplan, der ebenfalls alle relevanten Daten aus dem Haftverlauf übernimmt und anhand eigens auf den Bedarf von Nachsorge und Nachbetreuung abgestimmter Kriterien immer wieder aktualisiert wird. Weitere spezielle Teilbereiche des elektronischen Vollzugsplanes werden zurzeit für den offenen Vollzug und die Sozialtherapie entwickelt.
Durch das breit angelegte und kontinuierliche Erfassen von Informationen ist immer eine zeitnahe und jeweils aktuell bedarfsgerechte Vollzugsgestaltung sichergestellt. Bei der späteren Evaluation lässt sich sowohl die Eignung eines Klienten als auch die Notwendigkeit einer bestimmten Maßnahme jederzeit anhand objektiv nachvollziehbarer Kriterien überprüfen. Die regelmäßige Aktualisierung aller Daten ermöglicht darüber hinaus eine lückenlose Dokumentation des Maßnahmeverlaufs. Dabei beschränkt sich die Auswertbarkeit der Informationen nicht nur auf den jeweiligen Teilnehmer, sondern ermöglicht auch eine differenzierte Bewertung der Maßnahme selbst. Daraus lassen sich generelle Aussagen ableiten, inwieweit das vollzugliche Behandlungs- und Förderangebot auch dem tatsächlichen Bedarf der Klientel entspricht oder ob entsprechende Modifizierungen und Anpassungen angezeigt sind. Dies betrifft schulisch-berufliche Qualifizierungsmaßnahmen gleichermaßen wie Sport- oder Freizeitangebote. Parallel dazu werden auch alle den Bereich Sicherheit und Ordnung betreffenden Ereignisse dokumentiert, wie beispielsweise die Disziplinarmaßnahmen.

Abschließend lassen sich die Vorteile, die der elektronische Vollzugsplan der JVA Ottweiler bietet, folgendermaßen zusammenfassen: Erstens wird eine aktuelle Bestandsaufnahme der Klientel im saarländischen Jugendstrafvollzug ermöglicht. Zweitens können differenzierte Rückfall- und Risikoraten ermittelt werden – und zwar für die Gesamtgruppe der Gefangenen als auch für Subgruppen. Drittens lassen sich mit Hinblick auf effektiv anzuwendende Behandlungsmaßnahmen zielgruppenspezifische Faktoren benennen. Viertens lassen sich Gruppen mit unterschiedlichen Bedürfnisstrukturen und Entwicklungsverläufen identifizieren. Fünftens können vielfältige Erkenntnisse zur Weiterentwicklung des saarländischen Jugendstrafvollzuges abgeleitet werden. Darüber hinaus bleibt es sechstens nicht bei einem in der Evaluation häufig zu beobachtenden statischen Ansatz, sondern durch den kontinuierlichen Blick auf den Vollzugsverlauf liegt der Schwerpunkt eindeutig auf der dynamischen Ebene. Dadurch lässt sich siebtens der Plan infolge seiner hohen Flexibilität jederzeit problemlos den veränderten Bedingungen oder Anforderungen anpassen. Zuletzt sei achtens noch erwähnt, dass der zu betreibende Aufwand zur Erhebung der Daten in optimaler Relation zu deren vielfältiger Nutzbarkeit  steht. Insgesamt handelt es sich also um eine sehr effektive und ressourcenschonende Verfahrensweise.

Insofern stellt der elektronische Vollzugsplan der JVA Ottweiler ein äußerst hochwertiges und multifunktionales Instrument eines modernen Jugendstrafvollzuges dar, mit dem sich unterschiedlichste Aufgabenbereiche abdecken lassen. Der Plan ist seit 2010 in Betrieb, wobei immer wieder leichte Modifizierungen zwecks Optimierung vorgenommen wurden.

2.4. Basisdiagnostik

2.4.1. Allgemeine Anmerkungen

Die Basisdiagnostik ist zentraler und unverzichtbarer Bestandteil eines ziel- und bedarfsorientierten Strafvollzuges, da sie die Grundlage einer differenzierten Beurteilung des individuellen Förder- und Behandlungsbedarfs darstellt. Der Begriff der Basisdiagnostik findet hinsichtlich der zunehmend zu konstatierenden psychischen Auffälligkeiten und therapeutischen Behandlungsbedürftigkeit vieler Straftäter in letzter Zeit immer stärkere Anwendung im Strafvollzug. Neben den rein medizinischen und psychisch-therapeutischen Faktoren fließen in die Basisdiagnostik ebenso sozialisations- und entwicklungsrelevante Aspekte der ganzen Person mit ein. Insofern werden der in der JVA Ottweiler durchgeführten Basisdiagnostik auch die Sozialanamnese, kognitiv-intellektuelle Fähigkeiten, bestimmte Bildungsaspekte sowie Kompetenzen im motorischen Bereich zugeordnet.

Die Basisdiagnostik ist Bestandteil einer umfassenden Behandlungsuntersuchung und muss zu deren Vervollständigung durch die Feststellung weiteren spezifischen Behandlungs- und Förderbedarfs ergänzt werden. Neben der ressourcenorientierten Zielrichtung werden gleichzeitig auch Analysebereiche hinsichtlich bestehender Risikofaktoren untersucht. Diese betreffen primär die Delinquenzentwicklung sowie Sucht-, Sexual- und Gewaltanamnese.

Somit wird bereits im Vorfeld von Behandlungsmaßnahmen ein möglichst weites Feld von Auffälligkeiten und Besonderheiten im Verhalten und der Persönlichkeit eines jedes Gefangenen erfasst. Durch die Einbeziehung aller Dienste wird es möglich, ein umfassendes und differenziertes Bild des Jugendlichen zu erstellen, welches die Grundlage für die weitere Vollzugsgestaltung bildet. Hinsichtlich der sich zumeist komplex darstellenden Problemfelder wird eine realistische Interventionsprognose erstellt, und es werden individuelle Vollzugsziele festgelegt, die mit den vorhandenen Förder- und Behandlungsinstrumentarien erreichbar erscheinen.

2.4.2. Physische und psychologische Diagnostik 

Die Eingangsdiagnostik dient – primär unter Nutzung der Zeit in der Untersuchungshaft  durch den Sozialdienst und den pädagogischen Dienst – bereits dazu, bestimmte Auffälligkeiten – wie beispielsweise mangelnde Körper- und Haftraumhygiene, impulsives oder aggressives Auftreten, motorische oder kognitive Einschränkungen, Antriebslosigkeit oder nicht zuletzt suizidale Gefährdung – zu erkennen und bei entsprechenden Tendenzen rechtzeitig vorzubeugen sowie den psychologischen und medizinischen Dienst in seiner Diagnostik zu unterstützen. Dadurch wird ein professioneller Umgang mit physisch oder psychisch erkrankten Jugendlichen gewährleistet und letztlich auch die Haftfähigkeit des Einzelnen überprüft.

Durch die unmittelbar nach der Inhaftierung einsetzende medizinische Diagnostik lassen sich Erkrankungen jeglicher Art feststellen, die gleichwohl eine akute Gefährdung des Erkrankten selbst als auch seines Umfeldes darstellen könnten. Lebensbedrohliche Krankheiten können durchaus auch bei jugendlichen Straftätern vorkommen, insbesondere infolge der Ansteckung bei Rauschmittelkonsum. Dabei spielen verschiedene Formen von Hepatitis sowie HIV-positiv-Diagnosen eine immer größere Rolle. Der dennoch eher geringe Anteil anderweitiger schwerwiegender oder lebensbedrohlicher Erkrankungen bei Jugendlichen lenkt den nicht zu unterschätzenden Behandlungsbedarf mehr auf den generellen körperlichen Zustand, der  häufig durch Verwahrlosung in Verbindung mit einer ungesunden Lebensweise und Ernährung in Mitleidenschaft gezogen ist. Hiervon sind vor allem die Mundhygiene und die Zahngesundheit betroffen. Ebenso kommen immer wieder Probleme beim Seh- und Hörvermögen vor. Zum Teil wird erstmalig durch den Jugendstrafvollzug eine kontinuierliche medizinische Untersuchung und Versorgung gewährleistet und somit die Wahrung der körperlichen Gesundheit ermöglicht. Generell wird jedoch – unabhängig von einem eventuellen Krankheitsbild – durch die ärztliche Eingangsuntersuchung sichergestellt, dass jugendliche Straftäter gemäß ihrer körperlichen Eignung eingesetzt werden und entsprechende Maßnahmen durchlaufen können. Dabei können festgestellte körperliche Einschränkungen oder Behinderungen in der weiteren Erarbeitung einer Zukunftsperspektive adäquat berücksichtigt werden.

Hinsichtlich der psychischen Auffälligkeiten bilden die beim Strafantritt bereits erkannten und im elektronischen Erhebungsbogen dokumentierten Verhaltensmerkmale eine erste Grundlage für weitere Behandlungsmaßnahmen sowie eine spätere spezielle psychologische Diagnostik, die im weiteren Vollzugsverlauf je nach Bedarf erfolgt, allerdings spätestens bei der Erstellung eines psychologischen Votums oder Gutachtens notwendig wird. Dabei liegt der Schwerpunkt auf einer differenzierten Betrachtung verschiedenartigster psychischer oder persönlichkeitsrelevanter Akzentuierungen, Störungen und Krankheitsbilder. Der Anteil der erheblichen psychischen Erkrankungen wird ungefähr auf ein Zehntel geschätzt. Höhere Angaben sind meistens eine Folge des Vergleichs mit der Normalpopulation und eben nicht mit einer ohnehin durch viele Negativ-Faktoren belasteten Klientel. Eine umfassende psychologische Diagnostik ist in der Anfangsphase des Vollzuges personell meist nur für die Härtefälle zu gewährleisten. Für alle anderen kann hinsichtlich der weiteren Planung und eventuell notwendiger therapeutischer Behandlungsmaßnahmen auch auf vereinfachte Diagnoseverfahren zurückgegriffen werden. Somit können bereits sehr früh zumindest das Suizidrisiko, auto- und fremdaggressive Verhaltensweisen sowie Rückzugstendenzen hinreichend eingeschätzt und durch entsprechende Betreuung minimiert werden.     

Die im Vollzugsplan dokumentierten Ergebnisse medizinischer und psychologischer Diagnostik und therapeutisch- behandlerischer Maßnahmen fließen – unter Beachtung aller datenschutzrechtlichen Vorgaben – auch in den Nachsorgebereich mit ein, um eine weitergehende bedarfspezifische Betreuung nach der Entlassung zu ermöglichen und abrupte Übergänge im Behandlungsverlauf zu vermeiden. Zudem dienen die Informationen als Grundlage einer weiteren Kooperation mit externen Psychologen, Psychotherapeuten und Psychiatrien.

2.4.3. Sozialanamnese

Einen wesentlichen Bestandteil der Basisdiagnostik bildet die Sozialanamnese.  Hierbei wird in erster Linie die Biographie des Gefangenen in allen relevanten Details aufgearbeitet, wobei Fragen der persönlichen Entwicklung, der familiären Strukturen und des unmittelbaren gesellschaftlichen Kontextes sowie des Freizeitverhaltens im Vordergrund stehen. Der schulisch-berufliche Werdegang wird nur in groben Zügen erfasst, da eine detaillierte Feststellung des Förderbedarfs im Bildungsbereich an anderer Stelle erfolgt. Teile der Sozialanamnese werden auch als Auffälligkeiten bereits frühzeitig in der Untersuchungshaft dokumentiert.

Ziel ist eine umfassende Rekonstruktion des bisherigen Lebensverlaufs unter Herausarbeitung zentraler Faktoren, die die gesamte kriminelle Entwicklung maßgeblich beeinflusst haben. Dabei ist zu beachten, dass die Jugendlichen meist aus einem sozialen Umfeld stammen, in denen gesellschaftliche Normen nur sehr gering internalisiert worden sind. Nicht selten zeichnet sich ihr soziales Umfeld gerade durch Desintegration aus. Die Sozialanamnese bildet insofern eine entscheidende Grundlage für das Verständnis der jeweiligen Ursachen von Delinquenz und steht damit ganz am Beginn der individuellen Förderplanung.

Die Biographieaufarbeitung findet vor allem in Einzelgesprächen mit den Fachdiensten – insbesondere mit dem Sozialdienst – statt. Dabei wird durchaus auch auf Erfahrungswerte anderer Institutionen, die bereits im Vorfeld des Strafvollzuges involviert waren, zurückgegriffen. Bestandteil der Sozialanamnese ist ebenfalls, das Suchtverhalten nach den standardisierten ICD-10-Kriterien zu diagnostizieren und einzustufen. Die Ergebnisse der Sozialanamnese und der drogendiagnostischen Befunde werden im elektronischen Vollzugsplan dokumentiert und allen am Behandlungsprozess Beteiligten zugänglich gemacht.

2.4.4. Persönlichkeitsdiagnostik

Parallel zur Sozialanamnese erfolgt durch den Psychologischen Dienst eine Persönlichkeitsdiagnostik. Anhand von Verhaltensbeobachtungen, standardisierten Testverfahren in Form von Persönlichkeitstests sowie gezielter Exploration durch werden Persönlichkeitseigenschaften erfasst, die sich in der Lebensgeschichte der Gefangenen als Anpassungsversuch an die gegebenen Umweltbedingungen entwickelt haben und die ebenso das gegenwärtige und zukünftige Erleben und Verhalten maßgeblich generieren. Bei diesen Verhaltensdispositionen handelt es sich um empirisch bestätigte Eigenschaftsmerkmale, welche den individuellen Charakter des Jugendlichen beschreiben und sich zeitlich relativ stabil darstellen. Neben Faktoren wie Lebenszufriedenheit, sozialer Orientierung, Offenheit, Extraversion und Neurotizismus werden auch forensisch hoch relevante Aspekte wie spontane Aggressivität, reaktive Aggressivität, Aggressionshemmung sowie Erregbarkeit erfasst. Eine dezidierte Analyse der Täterpersönlichkeit spielt eine unabdingbare Rolle bei dem Prozess des Verstehens und Nachvollziehens der Delinquenz im Rahmen der Tataufarbeitung und ist somit Basis für weitere vollzieherische Entscheidungen über geeignete und individuell auf den Jugendlichen abgestimmte Behandlungsmaßnahmen.

Die Beschreibung der Persönlichkeit bewegt sich dabei in der Regel im normalpsychologischen Bereich; es sind jedoch zunehmend – selbst im Regelstrafvollzug – auch pathologische Profile zu beobachten. In solchen Fällen werden dann vom Psychologischen Dienst entsprechende Persönlichkeitsstörungen nach der ICD-10 diagnostiziert. Die systematische Analyse der Täterpersönlichkeit findet spätestens mit der Erstellung des Psychologischen Gutachtens statt und ist Grundlage für wesentliche Entscheidungen im Vollzugsverlauf – wie der Eignung des Gefangenen für den Wohngruppenvollzug, der notwendigen therapeutischen Behandlungsmaßnahmen sowie der Prognose zukünftigen Legal-, respektive Kriminalverhaltens. Insofern reichen die auf der Persönlichkeitsdiagnostik basierenden Entscheidungen bis hin zu Fragen der Gewährung von Außenlockerungen und einer vorzeitigen Entlassung auf Bewährung. 

2.4.5. Kognitiv-intellektuelle Fähigkeiten und Bildungsniveau

Ebenso unverzichtbar ist im Rahmen der Basisdiagnostik eine Feststellung der für den Bildungsbereich relevanten Kompetenzen. Dazu werden zunächst die kognitiv-intellektuellen Fähigkeiten aller der Anstalt zugehenden Gefangenen anhand von standardisierten Testverfahren zur Ermittlung eines Intelligenzquotienten überprüft. Hierzu stehen mehrere Testinstrumente zur Verfügung, wobei sich angesichts der sich kontinuierlich verändernden Gefangenenklientel in den letzten Jahren solche Verfahren als sinnvoll erwiesen haben, die durch ihre spezielle Konzeption den jeweiligen individuell-spezifischen ethnisch-kulturellen Hintergrund der einzelnen Testkandidaten als zu vernachlässigende Komponente berücksichtigen. Insofern wird das rein intellektuelle Leistungsvermögen überwiegend mit einem sprachfreien, so genannten "Culture-Fair"-Testverfahren  durchgeführt.

Allgemein anerkannte Testmethoden dieser Art bieten darüber hinaus auch die Möglichkeit, sprachliche und mathematische Basiskompetenzen in standardisierter Form zu erfassen, wodurch zunächst eine erste Grundeinschätzung des schulischen Leistungsniveaus ermöglicht wird. Hinsichtlich der Entscheidung, für welche Bildungsmaßnahme ein Gefangener letztlich geeignet ist, kommen in Anschluss weitere speziell auf das Qualifizierungsangebot abgestimmte Überprüfungen zum Einsatz.

Gefangene mit Migrationshintergrund, deren konsequenter Erwerb der deutschen Sprache sich nicht durch das reguläre Durchlaufen des deutschen Schulsystems nachweisen lässt und die augenscheinlich über erhebliche Sprachdefizite verfügen, werden in einem ebenfalls standardisierten Testverfahren auf ihre Deutschkenntnisse hin überprüft und nach bundesweit anerkannten Qualifikationskriterien, die auch bei der Entscheidung über eine Einbürgerung relevant sind, eingestuft.

Neben den ermittelten Bewertungen und Einstufungen lassen sich anhand solcher Testabläufe natürlich auch differenzierte Beobachtungen hinsichtlich des Konzentrationsvermögens, der generellen Motivation und des Sozialverhaltens ableiten, die – wie alle anderen Ergebnisse auch – als Grundlage der Bedarfsermittlung in den elektronischen Vollzugsplan einfließen.

Diese Verfahrensweise nach standardisierten Methoden wird ergänzt durch pädagogische Zugangsgespräche, in denen mit jedem einzelnen Gefangenen die jeweilige schulisch-berufliche Biographie in allen relevanten Details aufgearbeitet wird. Da die schulische Laufbahn in den weitaus überwiegenden Fällen von Misserfolgen gekennzeichnet ist, gilt es insbesondere, die jeweiligen Brüche in den einzelnen Entwicklungsverläufen sowie die Ursachen bisherigen Scheiterns klar herauszustellen, da sie die zentralen Stellen sind, an denen eine künftig erfolgsorientierte Behandlung ebenso ansetzen muss, wie es auf bereits vorhandenen Kompetenzen und erreichten Qualifikationen aufzubauen gilt. Die einzelnen Verlaufsanalysen machen deutlich, dass die Gründe für gravierende Bildungsdefizite in der Regel nicht ausschließlich im schulischen Bereich zu finden sind, sondern in engem Zusammenhang mit anderen Ursachen der Delinquenzentwicklung zu betrachten sind. Insofern fließen auch alle den Bildungsbereich betreffenden Befunde in die Vollzugsplanung ein.

2.4.6. Handwerklich-motorische Kompetenzen

Neben den geistigen Voraussetzungen sind die handwerklich-motorischen Fähigkeiten und praktischen Vorkenntnisse von ebenso wichtiger Bedeutung für ein bedarfsgerechtes und möglichst langfristig angelegtes Förderangebot. Nur ein verschwindend geringer Anteil der Inhaftierten verfügt über berufliche Vorerfahrungen, an die sich problemlos anknüpfen ließe. Das bedeutet jedoch nicht, dass entsprechende Fähigkeiten nicht grundsätzlich vorhanden wären. Diese werden mit dem standardisierten handwerklich-motorischen Eignungstest "hamet 2" überprüft, der speziell für Jugendliche entwickelt wurde, deren Integration in die Berufswelt sich als schwierig erwiesen hat und der bundesweit auch von den Arbeitsagenturen anerkannt ist. Damit lassen sich nicht nur handwerkliche und auf die berufliche Eignung bezogene Basiskompetenzen, sondern auch die für den Arbeitsalltag notwendigen sozialen Kompetenzen ermitteln. Insofern spielen neben den rein praktischen Fertigkeiten auch Faktoren wie Motivation, Durchhaltevermögen, selbstständiges und strukturiertes Arbeiten, Sorgfalt, Zuverlässigkeit eine ebenso große Rolle wie Kommunikations-, Kooperations- und Kritikfähigkeit oder korrektes Verhalten, Frustrationstoleranz und Konfliktbewältigung.

Da dieses Testverfahren zeitlich relativ umfangreich ist und der personelle und materielle Aufwand in angemessener Relation zum jeweiligen Nutzen stehen sollte, wurden besondere Zuteilungskriterien für die "hamet"-Testung erarbeitet, weil sie nicht als zwingend notwendig für alle Gefangenen erachtet wird. Demnach ist der Test für solche Gefangene verbindlich, die ein unterdurchschnittliches Ergebnis hinsichtlich ihrer intellektuellen Leistungsfähigkeit erzielt haben, die bislang ohne jegliche schulische oder berufliche Perspektive dastehen oder deren berufliche Eignung völlig unklar und fragwürdig erscheint. Darüber hinaus werden auch alle Gefangenen einbezogen, die der Arbeitstherapie zugeteilt sind.

Die Ergebnisse, die einen differenzierten Blick auf das handwerkliche Geschick und die für das Berufsleben benötigten Schlüsselqualifikationen erlauben, werden mit den Testkandidaten in Einzelgesprächen gemeinsam erläutert und hinsichtlich ihrer Relevanz für die weitere berufliche Perspektive erörtert. Dabei werden die im Test erbrachten Leistungen mit der Selbsteinschätzung eigener beruflicher Basiskompetenzen und selbst formulierten beruflichen Vorstellungen der Teilnehmer verglichen. Die erreichten Normwerte werden abschließend in den elektronischen Vollzugsplan eingegeben.

2.5. Aufarbeitung krimineller Belastung

Einen weiteren unverzichtbaren Bestandteil des Resozialisierungsprozesses bildet die so genannte Deliktaufarbeitung. Diese beinhaltet eine intensive Auseinandersetzung des Gefangenen mit den von ihm begangenen Taten unter besonderer Berücksichtigung des Tatmotivs, des Tathergangs sowie des Tatmusters. Dadurch soll eine Tateinsicht erfolgen und Opferempathie bewirkt werden. „Die Einsicht in die beim Opfer verursachten Tatfolgen“ (§ 3, Abs. 1 SJStVollzG) sind im saarländischen Jugendstrafvollzugsgesetz explizit als Bestandteil des Erziehungsauftrages benannt. Grundlage der Aufarbeitung der kriminellen Vorbelastung ist die genaue Analyse der Täterpersönlichkeit im Rahmen der Sozialanamnese bzw. der gesamten Basisdiagnostik.

Aufgabe der Deliktaufarbeitung ist eine größtmögliche Rückfallprävention. Durch das Herausarbeiten kriminovalenter Tat- und Persönlichkeitsmerkmale sollen zunächst dissoziale Einstellungen und Verhaltensweisen deutlich gemacht werden, damit weitere behandlerische Eingriffe überhaupt möglich werden. Auf dieser Grundlage muss überlegt werden, welche Maßnahmen zur Reduzierung der delinquenzrelevanten Faktoren geeignet sind und sich während der Inhaftierungszeit durchführen lassen. Langfristiges Ziel ist es, hinsichtlich einer künftigen Delinquenzvermeidung nachhaltige kriminoresistente Strukturen aufzubauen und zu verfestigen.

Die Deliktaufarbeitung erfolgt in der Regel in Einzelgesprächen mit Hilfe spezieller therapeutischer Angebote. Ergänzt werden diese durch begleitende Maßnahmen zur Aufarbeitung von Sozialisationsdefiziten und durch Angebote zur Förderung sozialer Kompetenzen, wie sie insbesondere im Wohngruppenvollzug regelmäßig durchgeführt werden, sowie durch gezielte psycho-soziale Trainingsmaßnahmen. Dabei wird nach Möglichkeit das soziale Bezugssystem so weit wie möglich mit eingebunden. Die Ergebnisse werden von den Behandelnden rückgemeldet und in Form von Berichten sowie über den elektronischen Vollzugsplan in den gesamten Behandlungs- und Förderprozess des Gefangenen eingebracht.

3. Generelle Möglichkeiten und Chancen erzieherisch-

    behandlerischer Einflussnahme im Vollzugsverlauf

3.1. Untersuchungshaft

Die Untersuchungshaft dient neben der Verhinderung der Flucht-, Verdunkelungs- oder Wiederholungsgefahr auch dazu sicherzustellen, dass der Beschuldigte in der Hauptverhandlung anwesend ist und das Hauptverfahren durchgeführt werden kann. Dabei trifft während der Untersuchungshaft  zunächst der zuständige Richter maßgebliche Entscheidungen über die Vollzugsgestaltung – beispielsweise bezüglich der Teilnahme an gemeinsamen Veranstaltungen und der Möglichkeit der Kommunikation mit Personen von außerhalb der Anstalt durch die Gewährung von Telefon- oder Besuchskontakten. Etwaige Sanktionen bei Verstößen des Gefangenen gegen die Anstaltsordnung bedürfen ebenfalls der richterlichen Zustimmung.

Während dieser Inhaftierungsphase ist in erster Linie der Sozialdienst Ansprechpartner für eine Vielzahl von Belangen, die den Gefangenen betreffen. Ein erstes Zugangsgespräch dient zunächst dazu, grundsätzliche biographische Informationen zu erfassen und die individuelle situative Befindlichkeit des Gefangenen in Augenschein zu nehmen. Da die Inhaftierung, insbesondere wenn es sich um die erste handelt, und die Isolation vom gewohnten sozialen Umfeld für viele ein schockartiges Erlebnis mit hohen psychischen Belastungen darstellen, ist zur Stabilisierung der Persönlichkeit in den ersten Tagen eine verstärkte Beobachtung und Betreuung notwendig, vor allem auch um eventuelle Auto-Aggressionen oder Gewalt gegen andere zu verhindern. Bei massiven Auffälligkeiten besteht jederzeit die Möglichkeit einer unmittelbaren professionellen Krisenintervention.

Neben diesen obligatorischen präventiven Maßnahmen zur Vermeidung der mit der Inhaftierung verbundenen Gefahr von persönlichen Krisen ist die Anstalt grundsätzlich um einen möglichst frühzeitigen Beginn von Maßnahmen im Sinne des langfristig angestrebten Resozialisierungszieles bemüht, wenngleich sich wegen des besonderen rechtlichen Status` des Untersuchungshäftlings hier zwangsläufig Einschränkungen ergeben. Dennoch darf auch im Interesse des Gefangenen das Angebot nicht zu spät einsetzen, damit die Zeit der Untersuchungshaft nicht nutzlos verstreicht. Je deutlicher sich zu Anfang eine längerfristige Verweildauer in der Anstalt abzeichnet, desto sinnvoller ist eine frühzeitige Vermittlung in Fördermaßnahmen. Dies betrifft insbesondere das schulisch-berufliche Bildungsangebot, das an anderer Stelle noch auszuführen ist. Aber auch ein Großteil weiterer noch zu erläuternder Behandlungs- und Fördermaßnahmen steht Untersuchungshäftlingen grundsätzlich offen, sofern sie mit der U-Haft vereinbar sind.

Spätestens drei Wochen nach Zugang ist der schulisch-berufliche Förderbedarf erhoben und  die Sozialanamnese abgeschlossen. Parallel dazu werden weitere Bereiche der Basisdiagnostik so weit wie möglich bearbeitet. Aufgrund der im Erhebungsbogen sowie in gesonderten Berichten dokumentierten Ergebnisse wird in gemeinsamer Absprache der beteiligten Fachdienste eine Empfehlung für eine Arbeits-, Schul- oder sonstige Maßnahmezuteilung formuliert und deren baldige Umsetzung angestrebt. Im Anschluss wird der Gefangene auf der wöchentlich stattfindenden Vollzugsplankonferenz als Zugang vorgestellt. Das Ergebnis der Konferenz sowie die bisherigen Eintragungen auf dem elektronischen Erhebungsbogen bilden die Grundlage für den späteren Vollzugsplan nach Umsetzung in Strafhaft.

3.2. Geschlossener Strafvollzug

Nach Rechtskraft des Urteils wird der Gefangene in den geschlossenen Strafvollzug verlegt. Dort wird zunächst geprüft, ob noch weitere Verfahren gegen ihn anhängig sind. Gegebenenfalls wird auch der ausländerrechtliche Status geklärt. Da das Strafmaß bekannt ist und sich die voraussichtliche Verweildauer überschauen lässt, können jetzt langfristige Behandlungsmaßnahmen ansetzen, sofern sie nicht schon während der Untersuchungshaft begonnen haben. Der Gefangene ist nunmehr auch zur Mitwirkung und aktiven Beteiligung hinsichtlich des Erreichens des Vollzugszieles per Gesetz verpflichtet.

Die Erarbeitung des weiteren Vollzugsverlaufs erfolgt gemeinsam mit dem Gefangenen unter Berücksichtigung dessen eigener Zukunftsperspektiven und auf der Grundlage der Basisdiagnostik, die nunmehr vollständig abgeschlossen werden muss, da die Ergebnisse auch für die spätere Verlegung in den Wohngruppenvollzug oder für die Zuteilung zur sozialtherapeutischen Abteilung relevant sind.

Neben den schulischen Bildungsmaßnahmen stehen jetzt vor allem langfristige berufliche Qualifizierungsmaßnahmen in Form von vollständigen Berufsausbildungen im Zentrum des Angebotes. Je nach zu erwartender Verweildauer werden bei der Auswahl bereits spätere Arbeitsmarktperspektiven, Chancen für Anschlusslehrstellen oder die Möglichkeit, die Maßnahme nach der Entlassung in der Anstalt zu beenden, in Erwägung gezogen.

Ebenso werden spätestens nach Umsetzung in Strafhaft sinnvolle soziale Trainingsmaßnahmen oder notwendige therapeutische Behandlungen in die Wege geleitet. Dabei wird jegliche Teilnahme am breit gefächerten Behandlungs- und Förderangebot der Anstalt im elektronischen Vollzugsplan mit dem jeweiligen Erfolg dokumentiert und dient als Grundlage für dessen regelmäßige Fortschreibung durch die Vollzugsplankonferenz.

3.3. Wohngruppenvollzug

Frühestens zwei Jahre vor dem voraussichtlichen Strafende haben Strafgefangene die Möglichkeit, per Beschluss der Vollzugsplankonferenz in den Wohngruppenvollzug verlegt zu werden. Bei Gewalt- und Drogendelikten bedarf es dazu einer Eignungsfeststellung anhand eines psychologischen Gutachtens; bei allen anderen Delikten genügt ein Votum des Psychologen. Außerdem muss der Gefangene über eine Beschäftigung innerhalb der Anstalt verfügen, wozu auch der Schulbesuch zählt.

Das Durchlaufen des Wohngruppenvollzuges ist zwar für alle geeigneten Gefangenen obligatorisch, dennoch wird niemand gegen seinen Willen dazu gezwungen, da die Ziele des Wohngruppenvollzuges ein notweniges Maß an Bereitschaft zur freiwilligen Mitarbeit erfordern. Allerdings resultieren aus einer Weigerung oder der Nichteignung erhebliche Nachteile für den weiteren Vollzugsverlauf, da die erfolgreiche Teilnahme am Wohngruppenvollzug die Voraussetzung zum Erreichen weiterer Lockerungsstufen bildet. Dabei sind insbesondere die Außenlockerungen, die einen möglichst nahtlosen Übergang in die Freiheit ermöglichen sollen, von Bedeutung, denn deren erfolgreiche Absolvierung stellt ihrerseits wiederum eine Vorstufe für eine bedingte vorzeitige Entlassung dar, die von nahezu allen Inhaftierten angestrebt wird.

Die Grundlage für einen Wechsel in den Wohngruppenvollzug bildet eine vertragliche Vereinbarung, in der sich der Gefangene zur aktiven Mitarbeit in der Wohngemeinschaft bereiterklärt – insbesondere zur Beteiligung an den Gemeinschaftsaufgaben sowie zur Teilnahme an diversen Freizeit- und Behandlungsmaßnahmen. Darüber hinaus verpflichtet er sich, sich im Rahmen der Deliktaufarbeitung mit den Gründen für seine Straffälligkeit auseinanderzusetzen und Perspektiven im Sinne der allgemeinen Resozialisierungsziele des Jugendstrafvollzugsgesetzes mit zu erarbeiten. Zudem erklärt der Gefangene seine Bereitschaft zur Akzeptanz der spezifischen Wohngruppenregeln, insbesondere jeglichen Verzicht auf Drogenkonsum und Gewaltanwendung. In einem gesonderten Vertragsanhang kann bei Bedarf eine Bereitschaft zur Aufarbeitung von speziellen Persönlichkeitsdefiziten, zur Verbesserung der schulischen oder beruflichen Qualifikation, zur Schuldenregulierung, zur Zusammenarbeit mit der Nachsorge oder zu ähnlichen auf das Vollzugsziel hin orientierten Aufgaben vereinbart werden. Wenn sich der Gefangene nicht an seine vertraglichen Verpflichtungen hält, droht ihm die Rückverlegung in den geschlossenen Vollzug.

Die tägliche Arbeit im internen Wohngruppenbereich zielt im Wesentlichen auf die Vermittlung sozialer Kompetenzen, das Aufarbeiten von Sozialisationsdefiziten, das Einüben von Rücksichtnahme in der Gemeinschaft und das Übernehmen von Eigenverantwortung im sozialen Miteinander ab. Dazu müssen die Teilnehmer bereit und in der Lage sein, sich mit eigenen problematischen Themen konfrontieren zu lassen und an konstruktiven Lösungsmöglichkeiten mitzuarbeiten. Um ihren Wohngruppenalltag im Sinne der vorgegebenen Ziele gestalten und ihre Entwicklungsfortschritte kritisch reflektieren zu können, erhalten die Gefangenen seitens der Anstalt professionelle Anleitung und fachliche Unterstützung. Der gesamte Prozess wird unterstützt durch regelmäßige Gruppengespräche, Tagesreflexionen sowie Einzelcoaching. Dabei werden die gelockerten Vollzugsbereiche, in denen sich der Gefangene bewähren muss, bei positivem Verlauf Schritt für Schritt erweitert. Dies beginnt bei Innenlockerungen innerhalb des Unterbringungsbereichs, reicht über begleitete Ausgänge bis hin zu Außenlockerungen in Form von Alleinausgängen und Urlaub und beinhaltet auch erlebnispädagogischen Maßnahmen außerhalb der Anstalt.

Der jeweilige Ablauf des Wohngruppenvollzuges wird für den einzelnen Gefangenen in Form von Berichten und Verlaufsnotizen dokumentiert und über den elektronischen Vollzugsplan in den einzelnen Vollzugsplankonferenzen – vor allem hinsichtlich weiterer Lockerungsschritte – fortgeschrieben.

3.4. Offener Vollzug

Die größtmögliche Form von Außenlockerungen beinhaltet der offene Vollzug. Er dient einerseits der gezielten Entlassungsvorbereitung für Gefangene, die den zuvor geschilderten regulären Vollzug bereits durchlaufen haben und nun Schritt für Schritt wieder an ein Leben in Freiheit ohne weitere Straffälligkeit herangeführt werden. Dabei steht die Aufnahme eines Beschäftigungsverhältnisses oder der Beginn einer schulischen oder beruflich qualifizierenden Maßnahme außerhalb der Anstalt im Vordergrund. Andererseits bietet diese Form des Vollzuges jungen Menschen, die sich vorher auf freiem Fuß befunden haben und ihre Haftstrafe im offenen Vollzug jetzt erst antreten, die Möglichkeit, ihren zuvor bestehenden Schul-, Ausbildungs- oder Arbeitsplatz weiterhin beizubehalten und somit nicht ganz aus der gesellschaftlichen Teilhabe herausgenommen oder in ihrer schulisch-beruflichen Entwicklung beeinträchtigt zu werden.

Die überwiegende Zahl der Inhaftierten im offenen Vollzug stammt aus dem Wohngruppenvollzug, wo sie bereits zuvor über Außenlockerungen verfügten. Bei Gefangenen, die direkt aus dem geschlossenen Vollzug verlegt werden sollen, muss bei einer bestimmten Deliktstruktur ein befürwortendes Gutachten vorliegen. Für alle gilt jedoch gleichermaßen, dass zum Zeitpunkt der Verlegung ein wie auch immer geartetes Beschäftigungsverhältnis außerhalb des Vollzuges vorhanden sein muss, das entweder über den Wohngruppenvollzug oder die Nachsorge als arbeitsmarktorientierte Eingliederungschance vermittelt wurde. Diese Perspektive – sei sie nun schulischer oder beruflicher Art – weiter auszubauen und sie zur Basis eines künftig eigenständig erarbeiteten Lebensunterhalts zu entwickeln, ist eine wesentliche Aufgabe, die im offenen Vollzug geleistet werden muss.

Dazu bedarf es weiterhin einer intensiven Betreuung des Gefangenen, da sich die ersten Schritte in ein eigenverantwortliches Leben in Freiheit meist nicht unproblematisch gestalten. Dies beinhaltet einerseits eine enge Zusammenarbeit zwischen der Anstalt und den jeweiligen Arbeitgebern, wobei die Anforderungen des Betriebes und die Vollzugsmodalitäten der Anstalt in einem speziellen Arbeitsvertrag in Einklang gebracht werden müssen. Andererseits gilt es, die während der Haft erworbenen personalen, sozialen und methodischen Kompetenzen des Gefangenen weiterhin auf ihre Belastbarkeit im realen Arbeitsalltag hin zu stärken. Im Idealfall ermöglicht der offene Vollzug somit einen reibungslosen Übergang von der Inhaftierung in die Freiheit.

3.5. Nachsorge und Nachbetreuung

In der Vergangenheit wurde immer wieder deutlich, dass die unmittelbare Zeit nach der Entlassung eines Inhaftierten eine entscheidende Phase hinsichtlich der Gefahr einer erneuten Straffälligkeit darstellt. Gefangene gerieten trotz positiver Sozialprognose und erfolgreicher  Qualifizierungsmaßnahmen im Vollzug oftmals schnell wieder auf die „schiefe Bahn“, weil sie beispielsweise Chancen nicht konsequent zu nutzen wussten, sich den Anforderungen der Arbeitswelt auf Dauer nicht gewachsen sahen, bei auftretenden Problemen nicht die notwendige Unterstützung fanden oder sich in ihrem alten sozialen Umfeld orientierten, das zur Delinquenz bereits früher schon einmal beigetragen hatte.

Um Entlassene beim schwierigen Übergang in die Freiheit und bei der Neuorganisation ihres Lebens effektiv und möglichst nachhaltig zu unterstützen, wurde das Nachsorge-Zentrum der JVA Ottweiler eingerichtet, das der Anstalt außerhalb des Sicherheitsgeländes angegliedert ist. Das Angebot umfasst primär Hilfen zur schulischen, beruflichen und sozialen Integration und zur persönlichen Stabilisierung.

Die Nachsorge-Angebote richten sich grundsätzlich an alle Entlassenen und zur Entlassung Anstehenden. Gefangene, die Endstrafe verbüßt haben, können freiwillig an den Nachsorgemaßnahmen teilhaben. Verpflichtend ist die Zusammenarbeit mit der Nachsorge jedoch im Rahmen einer Bewährungsauflage oder Zurückstellungsmaßnahme sowie bei auferlegter Führungsaufsicht. Bei Zurückstellungsmaßnahmen nach § 35 BtmG wird eine "Nachbetreuung" durch die „Brigg“, einer in Neunkirchen ansässigen Institution in Trägerschaft der Caritas, tätig, die mit einer Personalstelle das justizeigene Team der Nachsorge verstärkt.

Die Arbeit der Nachsorge beginnt im Rahmen des Übergangsmanagements etwa ein halbes Jahr vor dem voraussichtlichen Entlassungstermin. Dadurch soll schon im Vorfeld eine tragfähige Arbeitsbeziehung zu den Klienten aufgebaut und eine frühzeitige Abstimmung  mit den in der JVA betreuenden Fachdiensten getroffen werden, um im Anschluss einen möglichst reibungslosen Übergang gewährleisten zu können.

Ausgehend von einem ganzheitlichen Ansatz, der sich in erster Linie an Kompetenzen und Ressourcen der Gefangenen orientiert, werden gemeinsam mit den jungen Menschen individuelle Ziele und Planungen entwickelt und in einer schriftlichen Nachsorge-Vereinbarung festgehalten. In diesen Prozess können gegebenenfalls auch die Eltern mit einbezogen sein. Prinzipien der Arbeit sind aufsuchende Sozialarbeit, Case-Management und systemisch-familientherapeutisch ausgerichtete Beratung.

Hinsichtlich der Rückfallprävention zielt die Zuständigkeit der Nachsorge schwerpunktmäßig auf die berufliche Integration der Haftentlassenen. Hierzu erhalten die Klienten jedwede Unterstützung bei der Vermittlung in Arbeit, Berufsausbildung oder schulische Bildungsmaßnahmen. Dazu gehören auch eine individuelle Berufswegeplanung sowie Hilfen beim Erstellen von Bewerbungsunterlagen und persönlichen Portfolios. Zum Angebotsspektrum zählt darüber hinaus auch die Möglichkeit der Begleitung zu Vorstellungsgesprächen und anderen beruflich relevanten Terminen.

Ebenso hilft die Nachsorge nach der Entlassung bei der Wohnungssuche und kann bei Bedarf auch eigene Übergangswohnmöglichkeiten für eine begrenzte Zeit anbieten. Dabei handelt es sich um teilmöblierte Zimmer inklusive Bad mit Gemeinschaftsküche und gemeinsamer Waschküche, die gegen eine relativ geringe Kostenbeteiligung bereitgestellt werden können. Dieses Angebot richtet sich insbesondere auch an solche Klienten, die eine während der Haft begonnene abschlussorientierte Qualifizierungs- oder Ausbildungsmaßnahme nach der Entlassung in der JVA zu Ende führen wollen. 

Parallel zu diesen zentralen Aufgabenbereichen bestehen spezielle Möglichkeiten der Einzel- und Angehörigenberatung, die sowohl im Nachsorgezentrum als auch in Form von aufsuchender Beratung am jeweiligen Wohnort stattfinden kann. Darüber hinaus finden sporadische Angebote zur Freizeitgestaltung oder zielgerichtete erlebnispädagogische Projekte statt. Im Bereich der Freizeitaktivitäten kann durchaus auch eine Vermittlung an wohnortnahe Vereine die Integrationsbestrebungen fördern.

Um ihre Leistungsfähigkeit zu optimieren sowie Betreuungsprozesse möglichst effektiv und nachhaltig gestalten zu können, setzt die Nachsorge auf eine umfangreiche Netzwerkarbeit mit diversen Partnern. Dies sind neben den Fachdiensten der Anstalt und den sozialen Diensten der Justiz im Bereich der Bewährungshilfe und Führungsaufsicht insbesondere Institutionen und Stellen, die bereits vor der Inhaftierung für die Belange der Jugendlichen zuständig waren und es auch weiterhin sein werden. Dazu gehören neben den Einrichtungen der Jugend- und Jugendberufshilfe sowie Jugendmigrationsdienste ebenso Drogen-, Schuldner- und Lebensberatungsstellen sowie caritative Einrichtungen, die im Bereich der Wohnungslosenhilfe tätig sind. Dazu kommen staatliche Stellen und Institutionen aus dem Schulbereich und dem Bereich der Arbeits- und Sozialverwaltung, die berufsständischen Kammern sowie diverse Ämter und Behörden. Dabei kann die Nachsorge in weiten Teilen auf bereits bestehende Netzwerkpartner zurückgreifen, mit denen bereits während der Zeit der Inhaftierung eine enge Kooperation gepflegt wurde – so beispielsweise im Rahmen der schulischen und beruflichen Bildung.

Nicht minder wichtig ist der kontinuierliche Kontakt zu externen Firmen und Betrieben, wobei es neben der reinen Akquise vor allem auch darum geht, potenzielle Arbeitgeber für die besonderen Lebenslagen junger Haftentlassener zu sensibilisieren und "Türen zu öffnen" für Praktika, Arbeits- oder Ausbildungsstellen und damit die Chancen für das Gelingen der Resozialisierungsbestrebungen zu verbessern.

Dokumentiert wird die Arbeit nach gemeinsam entwickelten Kriterien in strukturierten Fallakten, im elektronischen Nachsorgeplan, der auf den zuvor im elektronischen Vollzugsplan erstellten Daten aufbaut und ebenso der Evaluation dient, sowie im Jahresbericht der Nachsorge. Daneben werden vielfältige Gelegenheiten genutzt, um die Arbeit sowohl regional als auch überregional bekannt zu machen und den fachlichen Austausch zur Weiterentwicklung zu nutzen.

4. Schulische und berufliche Förderangebote

4.1. Grundsätze pädagogischen Handelns im Jugendstrafvollzug

In den einleitenden Ausführungen zur Gefangenenklientel im Jugendstrafvollzug wurde das stetig sinkende Bildungsniveau eines Großteils der Inhaftierten bereits deutlich herausgestellt. Insofern sind die Gefangenen „vorrangig zur Teilnahme an schulischen und beruflichen Orientierungs-, Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen oder speziellen Maßnahmen zur Förderung ihrer schulischen, beruflichen und persönlichen Entwicklung verpflichtet“ (§ 37, Abs. 3 SJStVollzG). Das saarländische Jugendstrafvollzugsgesetz billigt geeigneten Häftlingen sogar explizit „ein Recht auf Bildung und Ausbildung“ (§ 37, Abs. 1 SJStVollzG) zu, wodurch den Förderangeboten im Bildungsbereich ein besonders hoher Stellenwert zukommt.

Als nicht ganz unproblematisch erweist sich allerdings die Tatsache, dass die Ursachen für die zu konstatierenden Bildungsdefizite zwischenzeitlich derart komplex geworden sind, dass die klassischen Bildungsangebote den eigentlichen Bedarf meist nur noch unzureichend abdecken. Stattdessen muss im Einzelfall detailliert abgeklärt werden, wie ein individuell geeignetes Bildungsangebot erstellt werden kann.

Als Folge zunehmend differenzierter sozialer Lebenslagen haben sich in den vergangenen Jahren im Jugendbereich vermehrt neuartige Subkulturen herausgebildet, die an der gesamtgesellschaftlichen Entwicklung nur noch partiell teilhaben. Auch wenn ihre Repräsentanten zur Deckung des materiellen Bedarfs meist noch weitgehend in das soziale Netz eingebunden sind, sind sie doch oft nur eingeschränkt am allgemeinen kulturellen Leben beteiligt. Insbesondere am  Bildungssystem nehmen viele kaum mehr aktiv teil. Ein Großteil der im Jugendstrafvollzug einsitzenden Gefangenen hat seine schulische Entwicklung ausschließlich als Prozess des Scheiterns erlebt und nie den eigentlichen Wert von Bildung erkannt. Schule wurde meist nur als Betreuungs- oder Zwangssystem verstanden und nicht als unabdingbare Chance für das eigene Vorankommen. So haben sich über die Jahre aus zunächst vielleicht nur bildungsfernen jungen Menschen bis zur Inhaftierung oftmals bildungsresistente Individuen entwickelt, deren Bildungsprozesse mit ständigen Frustrationserfahrungen einhergingen. Um mit solchen Jugendlichen überhaupt erfolgreich arbeiten zu können, muss zunächst ein grundsätzliches Interesse für Bildung geweckt werden. Dabei ist ein Bildungsbegriff anzusetzen, der weit über formale Qualifikationen hinausgeht und alle Lebensbereiche erfasst.  Dazu gehören grundlegende Fähigkeiten einer eigenverantwortlichen, selbstständigen und konstruktiven Lebensführung innerhalb einer sozialen Gemeinschaft, die durch Handlungsfähigkeit und kritisches Bewusstsein geprägt ist und somit im Sinne von „Lebenskompetenz“ verstanden werden kann.

Demnach hängt eine langfristig angestrebte Berufs- und Arbeitsmarktfähigkeit nicht nur von  erreichten Abschlüssen ab, sondern muss insbesondere Schlüsselqualifikationen zur Organisation und Bewältigung des beruflichen und privaten Alltags und ebenso Kompetenzen zum Aufbau und zur Pflege sozialer Beziehungen beinhalten. Insofern trägt eine alleinige schulisch-berufliche Qualifizierung – die für sich selbst genommen einen unbestritten hohen Stellenwert besitzt – unter einem ganzheitlichen Bildungsansatz nur anteilsmäßig zum Erreichen der angestrebten Vollzugsziele bei. Somit kann Bildung im Strafvollzug nicht nur als Summe von Einzelqualifikationen und Modulen gesehen werden, sondern ist als ein vielschichtiges Geflecht von einzelnen Bildungskomponenten zu verstehen, die sich in einem komplexen Prozess des Zusammenwirkens gegenseitig bedingen. Ein Bildungsauftrag auf der Grundlage eines solchen Bildungsbegriffs fällt folgerichtig nicht ausschließlich in den Zuständigkeitsbereich des pädagogischen Dienstes, sondern betrifft alle an der vollzuglichen Behandlung Beteiligten. Insofern können alle Bediensteten der JVA Ottweiler als Teil eines übergeordneten Bildungssystems betrachtet werden, das nicht nur auf Schule und Ausbildungsbetriebe beschränkt ist, sondern die ganze Anstalt umfasst und den gesamten vollzuglichen Alltag inklusive der Freizeit einbezieht.

Damit ist ein langfristig Erfolg versprechendes pädagogisches Konzept nur unter Berücksichtigung beider Komponenten – sowohl ganzheitliche Bildung im oben geschilderten Sinne als auch klassische Qualifizierung und Arbeitsmarktorientierung – gewährleistet.

4.2. Organisation des schulisch-beruflichen Bildungsapparates

Lange vor den gesetzlichen Vorgaben des saarländischen Jugendstrafvollzugsgesetzes wurde in der JVA Ottweiler bereits ein Schwerpunkt auf das schulische und berufliche Bildungsangebot gelegt. Schon 1984 wurde ein eigenes modernes Schulzentrum in der Anstalt in Betrieb genommen und war als Staatliche Berufsschule Ottweiler (SBO) ausschließlich für den berufsvorbereitenden Unterricht sowie den ausbildungsbegleitenden Fachunterricht der Gefangenen zuständig. Ursprünglich gegründet wurde die Schule bereits 1967 als „Sonderberufsschule für schwererziehbare Jugendliche“, die nach einem Jahr in „Landesberufsschule Homburg“ (LBS) umbenannt wurde, um eine Stigmatisierung der Jugendlichen zu vermeiden. Deren Zuständigkeitsbereich wurde 1972 auf die JVA Ottweiler ausgeweitet, nachdem dort Ausbildungsbetriebe für jugendliche Straftäter eingerichtet worden waren. Parallel dazu deckt die SBO seitdem auch den berufsvorbereitenden Unterricht für jugendliche Arrestanten in der Jugendarrestanstalt Lebach ab. Die Lehrkräfte der SBO kommen überwiegend vom Berufsbildungszentrum in Lebach, dessen Schulleiter bzw. derzeitige Schulleiterin auch mit der Leitung der SBO beauftragt ist. In der Regel sind bis zu 15 haupt- und nebenamtlich Unterrichtende mit unterschiedlichen Stundenkontingenten zwischen 6 Wochenstunden und voller Stundenzahl in der Anstalt tätig. Die in der SBO erworbenen Qualifikationen und Abschlüsse verfügen über das Erscheinungsbild regulärer Schulzeugnisse; sie lassen somit in keiner Weise erkennen, dass sie in einer Justizvollzugsanstalt erworben wurden.

Die Unterrichtsangebote der SBO werden ergänzt durch diverse weitere schulische Maßnahmen. Dabei handelt es sich primär um Kurse im Elementarbildungsbereich, die überwiegend von justizeigenen Lehrkräften durchgeführt werden, sowie um speziellen ausbildungsbegleitenden Unterricht, für den externe nebenamtlichte Lehrer von der Anstalt verpflichtet wurden, die anteilig von der Kreisvolkshochschule in Ottweiler bezahlt werden.

Dieses Modell einer Kooperation zwischen dem Berufsbildungszentrum Lebach und anstaltseigenen Bediensteten inklusive Honorarkräften erweist sich seit vielen Jahren als äußerst effektiv und erfolgreich, zumal alle externen Lehrkräfte relativ eng in das Vollzugsgeschehen eingebunden sind. So ist beispielsweise der gesamte Schul- und Ausbildungsbetrieb sehr nah an die Vollzugsplanung gekoppelt – beginnend bei der Kompetenzfeststellung und der anschließenden Zuteilung zu einer bestimmten Maßnahme, ferner über die Verlaufsdokumentation der Bildungsmaßnahmen im elektronischen Vollzugsplan bis hin zur Weiterführung von Schule und Berufsausbildung über die Entlassung hinaus. Dabei umfasst der kontinuierliche Informationsaustausch alle zuständigen Dienste und gewährleistet, dass bei auftretenden Problemen neben den eigentlichen Bildungsmaßnahmen zusätzlich im Sinne des oben skizzierten Bildungsansatzes stützende oder begleitende Angebote ermöglicht werden können – so beispielsweise zur Förderung der Motivation, zur speziellen Prüfungsvorbereitung, zur Bewältigung von persönlichen Krisen oder bei auftretenden Konflikten, die bei dieser schwierigen Zielgruppe nicht ausgeschlossen werden können. Darüber hinaus lassen sich fachübergreifende kulturelle oder künstlerische Projekte realisieren, wie sie an öffentlichen Schulen außerhalb des Vollzuges auch üblich sind.

Über den gesamten Bildungsapparat können bis zu 60 reguläre Schulplätze in der JVA Ottweiler zur Verfügung gestellt werden. Darüber hinaus können in 6 Werkbetrieben maximal 30 Gefangene eine Berufsausbildung absolvieren oder eine sonstige berufliche Qualifizierung durchlaufen. Bei einer durchschnittlichen Gesamtbelegungszahl von etwa 100 Inhaftierten ließen sich im Idealfall demnach bereits 90 % über den Bildungssektor abdecken. In der Realität liegen die Zahlen etwas niedriger, da nicht zwangsläufig alle Gefangene generell für Bildungsmaßnahmen in Frage kommen, zumal neben der Frage der jeweiligen Eignung natürlich auch die Haftdauer eine wichtige Rolle spielt. Außerdem wird seitens der Anstalt noch eine Vielzahl weiterer Arbeitsplätze vorgehalten, durch die ebenfalls ein nicht gering einzuschätzender Beitrag zum Erreichen des Vollzugszieles geleistet werden kann.

4.3. Feststellung des individuell-spezifischen Bildungs- und Förderbedarfs

Im Rahmen der Basisdiagnostik hat jeder Gefangene bereits diverse Kompetenzfeststellungsverfahren durchlaufen. Hinsichtlich des umfangreichen schulischen und beruflichen Qualifizierungsangebotes, das in der JVA Ottweiler zur Verfügung steht, muss nun mit jedem Einzelnen überlegt werden, welche konkrete Maßnahme für ihn sinnvoll und leistbar ist.

Dazu wird zunächst in Einzelgesprächen eine schulische oder berufliche Orientierung erarbeitet, indem anhand der vorhandenen Ressourcen, aber auch unter Beachtung der aufgedeckten Defizite und deren Ursachen mit jedem Gefangenen eine individuelle Planung entwickelt wird. Diese darf sich zeitlich nicht auf die Phase der Inhaftierung beschränken, sondern sollte ebenso Perspektiven für die Zeit danach eröffnen. Welches Angebot speziell in Betracht kommt, hängt natürlich auch von der zu erwartenden Haftdauer und der Möglichkeit, im Vollzug begonnene Maßnahmen nach der Haftentlassung fortzusetzen, ab.

Wenn sich anhand der durch den Gefangenen bekundeten Interessen, der seitens der Anstalt erachteten Notwendigkeiten und der bislang festgestellten Kompetenzen eine Grobplanung abzeichnet, muss im Einzelnen noch einmal festgestellt werden, ob der Gefangene auch wirklich über die Voraussetzungen für das erfolgreiche Absolvieren einer angedachten Maßnahme verfügt.

Dazu steht grundsätzlich eine Vielzahl spezieller Überprüfungsmöglichkeiten zur Verfügung, die von standardisierten Schulleistungstests bis hin zu selbst entworfenen Aufgabenstellungen reichen, deren Bewertungskriterien individuell auf die jeweilige Maßnahme abgestimmt sind. Hinsichtlich der abschließenden Beurteilung schulischer oder  beruflicher Eignung wird in der Regel eine probeweise Zuteilung zur Schule oder in den Ausbildungsbetrieb vorgenommen, sodass letztlich der Unterrichtende bzw. der zuständige Meister die endgültige Zustimmung zur geplanten Bildungsmaßnahme gibt.

Für Kandidaten, bei denen massive Auffälligkeiten im allgemeinen Haftverhalten zu beobachten oder das notwendige Interesse und Durchhaltevermögen zu bezweifeln sind, müssen flankierende Maßnahmen überlegt werden, um deren Gemeinschaftsfähigkeit sowie Motivation und Selbstvertrauen zu stärken. Dabei sind insbesondere die im Rahmen der Basisdiagnostik festgestellten Faktoren, die den erfolgreichen Lernprozessen in der Vergangenheit immer wieder entgegengestanden haben, von zentraler Bedeutung. Insofern kann die Feststellung des schulisch-beruflichen Bildungs- und Förderbedarfs nicht nur auf formale Leistungskriterien beschränkt werden, sondern muss die individuelle Sozialisations- und Persönlichkeitsproblematik des Einzelnen angemessen mit einbeziehen, um überhaupt die erforderlichen Voraussetzungen für ein Gelingen von Bildungsmaßnahmen zu schaffen.

4.4. Schulische Bildungsmaßnahmen

4.4.1. Bildungsangebote im Hauptschulabschlussbereich

Der Hauptschulabschluss stellt die niedrigste formale Qualifikation im deutschen Bildungssystem dar und bildet seit vielen Jahren ein ganz zentrales Element im Bildungsangebot der JVA Ottweiler. Über annähernd 30 Jahre hinweg erfolgte die Prüfungsvorbereitung der Gefangenen über den klassischen Hauptschulabschlusskurs. In Jahren mit hohen Belegungszahlen fanden sogar 2 solcher Kurse parallel statt, wobei es mehrere Prüfungstermine pro Jahr gab. Darüber hinaus wurde zeitweise auch eine Maßnahme zur Erlangung der Mittleren Reife – heute Mittlerer Bildungsabschluss – angeboten.

Infolge der sich stetig verändernden Gefangenenklientel, deren Bildungsvoraussetzungen sich heute auf einem weitaus problematischeren Niveau bewegen als noch vor einigen Jahren, ging die Zahl geeigneter Teilnehmer von Jahr zu Jahr zurück, sodass 2005 in der SBO eine alternative Möglichkeit zum Erwerb des Hauptschulabschlusses in der JVA Ottweiler eingerichtet wurde – und zwar über eine Sonderform des Berufsvorbereitungsjahres (BVJ), die als sogenannte Produktionsschule im Saarland eingeführt worden war, um BVJ-Schülern neben der Erfüllung ihrer Berufsschulpflicht auch noch eine nachträgliche Chance zum Erwerb des Hauptschulabschlusses einzuräumen.

Bereits aus dem Namen lässt sich ableiten, dass das Produktionsschul-BVJ primär praxisorientiert ist. Die Zahl der sonst üblichen theoretischen Schulfächer ist auf ein Mindestmaß reduziert, und deren Themen sind stark auf den berufsvorbereitenden Bedarf ausgerichtet. Neben den theoretischen Kenntnissen fließen vor allem auch praktische Inhalte in den Prüfungsbereich ein. Dieses Konzept ist nicht nur für den Strafvollzug interessant, sondern es spiegelt einen allgemeinen bildungspolitischen Trend wider, der den Schwerpunkt im Hauptschulbereich von einem breit angelegten theoretischen Schulwissen auf praxisnahe und beruflich relevante Kenntnisse verlagert, um damit den Übergang in ein geregeltes Arbeitsleben, der sich auf dieser Bildungsebene vielfach schwierig gestaltet, zu fördern.

Für die aktuelle Gefangenenklientel erweist sich dieser Ansatz als ideal. Denn nunmehr ist es nicht mehr zwingend erforderlich, gravierende Rückstände in bestimmten Unterrichtsfächern, die für den Einstieg ins Berufsleben nur eine untergeordnete Rolle spielen, in der für die Prüfungsvorbereitung zur Verfügung stehenden Zeit mühsam aufarbeiten zu müssen. Stattdessen wird auf vorhandene Ressourcen im praktischen Bereich zurückgegriffen, wobei Begabungen und Fähigkeiten gezielt gefördert und durch die notwendigen theoretischen Kenntnisse – vor allem in Deutsch, Mathematik, Physik, Wirtschafts- und Sozialkunde sowie praxisintegrierter Fachtheorie – ergänzt werden. Obgleich durch diese Vorgehensweise gewisse Einschränkungen im allgemeinbildenden Bereich in Kauf genommen werden, überwiegen für die Gefangenen doch eindeutig die Vorteile des Konzepts. Statt sich erneut theoretische Lerninhalte aneignen zu müssen, denen im Erfahrungskontext dieser Jugendlichen bislang nur wenig Bedeutung zukam, arbeiten sie konkret auf ein für sie attraktives Ziel hin, das ihnen langfristig eine Einstiegsmöglichkeit in eine eigenverantwortlich bestimmte Lebensführung bietet. Dadurch lassen sich generell die Chancen erhöhen, bislang eher bildungsunwilligen jungen Menschen, deren schulische Laufbahn überwiegend von Brüchen und Misserfolgen geprägt war, nun doch den Wert und Nutzen von Bildung zu vermitteln und sie in diesem Sinne zu motivieren. Bei auftretenden Problemen sind im Sinne des ganzheitlichen Behandlungsansatzes jederzeit flankierende und unterstützende Maßnahmen und Interventionen möglich.

Zurzeit sind in der JVA Ottweiler 3 Produktionsschulklassen eingerichtet, die insgesamt 24 Gefangenen pro Schuljahr den Erwerb eines Hauptschulabschlusses ermöglichen.

4.4.2. Bildungsangebote im Elementarbildungsbereich

Trotz des veränderten Hauptschulabschlussangebotes stieg in den letzten Jahren die Zahl derjenigen Inhaftierten deutlich an, deren gravierende Bildungsdefizite eine Beschulung auf niedrigerem Niveau erforderlich werden lassen. Davon betroffen sind einerseits Gefangene, die erhebliche Mängel in der Beherrschung der deutschen Sprache aufweisen, sowie andererseits solche, deren schulische Entwicklung sich überwiegend in Sonder- und Förderschulen vollzog. Für diese Jugendlichen, für die zunächst keine abschlussbezogene Maßnahme in Betracht kommt, stehen sogenannte Basiskurse zur Verfügung, die überwiegend von justizeigenen Lehrkräften durchgeführt werden. Zudem kommen hier noch nebenamtliche Lehrkräfte – meist aus dem Grundschul- oder Förderschulbereich – zum Einsatz, die anteilig über das Justizministerium sowie die Kreisvolkshochschule Ottweiler finanziert werden.

Einer dieser Basiskurse, in dem schwerpunktmäßig Grundkenntnisse der deutschen Sprache vermittelt werden, richtet sich in erster Linie an Gefangene mit Migrationshintergrund, steht allerdings auch originär deutschen Jugendlichen mit gravierenden sprachlichen Mängeln offen. Für ausländische Teilnehmer bietet dieser Kurs die Möglichkeit, das Sprachzertifikat "Deutsch B 1" zu erwerben, das eine wesentliche Voraussetzung zum Erlangen der deutschen Staatsbürgerschaft darstellt. Neben dem reinen Sprachunterricht werden auch Grundkenntnisse in Mathematik sowie grundlegende Unterrichtsinhalte zum politischen und gesellschaftlichen System der Bundesrepublik Deutschland vermittelt, wodurch insbesondere die Integrationsfähigkeit von Zuwanderern verbessert werden soll.

Ein weiteres Unterrichtsangebot im Elementarbildungsbereich richtet sich an diejenigen Gefangenen, deren schulische Entwicklung bereits in einem frühen Stadium stagnierte und die aufgrund ihres niedrigen Bildungsniveaus nicht über die notwendigen Voraussetzungen für einen regulären Einstieg ins Berufsleben verfügen. Diese Jugendlichen haben meist ihre allgemeine Schulpflicht bereits erfüllt und somit außerhalb des Strafvollzuges kaum mehr eine Chance, ihre elementaren Bildungsdefizite aufzuarbeiten. Durch die Inhaftierung wird ihnen jedoch nunmehr eine erneute Chance gegeben, ihren Bildungsstand im Hinblick auf weiterführende Qualifizierungsmaßnahmen entscheidend zu verbessern – sei dies der nachträgliche Erwerb des Hauptschulabschlusses oder der Einstieg in eine berufliche Entwicklung.

Die Teilnehmer der Maßnahmen im Elementarbildungsbereich verfügen in der Regel nicht nur über mangelnde Bildungsvoraussetzungen, sondern weisen in hohem Maße auch weitere persönliche Defizite auf, die in der Regel in ursächlichem Zusammenhang mit den schulischen Versäumnissen stehen. Insofern ist ein zielorientiertes schulisches Bildungsangebot meist nur dann erfolgreich, wenn parallel dazu die psycho-soziale Komponente durch flankierende Maßnahmen hinreichend mit einbezogen wird.

4.4.3. Bildungsangebote im berufsvorbereitenden Bereich

Anhand des Konzepts zur Produktionsschule wurde bereits auf die wichtige Rolle der Berufsvorbereitung hingewiesen, der vor allem hinsichtlich des übergeordneten Resozialisierungsgedankens eine wesentliche Funktion zukommt. Insofern dienen die regulären Berufsvorbereitungsklassen (BVJ-Klassen) der SBO nicht nur dem Ziel, die Berufsschulpflicht zu erfüllen, sondern sie sollen in erster Linie Wege zu einem beruflichen Einstieg eröffnen. Darüber hinaus werden dort auch Gefangene beschult, die sogenannte Qualifizierungsbausteine – die noch an anderer Stelle erläutert werden – erwerben wollen.

In der JVA Ottweiler werden insbesondere solche Bereiche der Berufsvorbereitung angeboten, die gezielt auf den spezifischen Bedarf einer Jugendanstalt abgestimmt sind. Dabei stehen vor allem die Sparten Metall, Holz sowie Farbe und Raum im Mittelpunkt. Für viele Gefangene ermöglicht das BVJ einen Übergang in eine anschließende Berufsausbildung oder eine berufliche Qualifizierungsmaßnahme – entweder in der Anstalt selbst oder nach der Entlassung in einem Betrieb außerhalb. Auch wenn das erfolgreiche Absolvieren des regulären BVJ`s keinen eigentlichen Schulabschluss darstellt, kann es somit dennoch entscheidende Perspektiven für die weitere berufliche Entwicklung und damit auch für das langfristig angestrebte Vollzugsziel eröffnen.

4.4.4. Bildungsangebote im Bereich der Berufsausbildung

Für Gefangene, die in der JVA Ottweiler eine reguläre Berufsausbildung absolvieren, stehen speziell ausgebildete Berufsschullehrer der SBO zur Verfügung, die den jeweils begleitenden Fachunterricht erteilen. Diese Lehrkräfte sind entweder über das BBZ Lebach oder das saarländische Kultusministerium abgeordnet, oder sie sind nebenamtlich für die Anstalt tätig. Damit ist jederzeit gewährleistet, dass der für die Berufsausbildung obligatorische Fachunterricht auch durch kompetente Fachkräfte abgedeckt wird.

Bei langstrafig Inhaftierten wird in besonderem Maße ein Augenmerk auf die Möglichkeit einer soliden beruflichen Qualifizierung gelegt. Bei ausreichend langer Haftzeit wird allerdings zunächst ein Hauptschulabschluss favorisiert, falls dieser nicht bereits vorhanden sein sollte. Dennoch kann es vorkommen, dass sich auch Gefangene ohne Schulabschluss in einer Ausbildungsmaßnahme befinden – z.B. dann, wenn diese schon vor der Inhaftierung außerhalb des Vollzuges begonnen wurde und nun in der Anstalt weitergeführt wird. Doch unabhängig vom erreichten Schulabschluss verfügen viele Auszubildende heute nicht mehr über das zur Ausbildung notwendige Bildungsfundament. Da Mängel bei den schulischen Grundkenntnissen in der Berufsschule nur noch bedingt ausgeglichen werden können, bietet die Anstalt einen speziellen Förder- und Stützunterricht für die Auszubildenden an, in dem bestehende Defizite individuell aufgearbeitet werden. Außerdem können hier mit einzelnen Gefangenen gezielt Prüfungsvorbereitungen durchgeführt werden.

Dieser Förderkurs hat sich als äußerst wichtiges und effektives Nachhilfeinstrument seit einigen Jahren fest im Bildungsangebot der Anstalt etabliert. Die Unterrichtenden sind voll ausgebildete Lehrkräfte, die auf Honorarbasis anteilig vom Ministerium der Justiz und der Kreisvolkshochschule Ottweiler bezahlt werden.

4.4.5. Spezielle Unterrichtsangebote

Parallel zu den kontinuierlich stattfindenden Unterrichtsmaßnahmen werden auch immer wieder Bildungsangebote für einen bestimmten, vom jeweiligen Bedarf abhängigen Zeitraum vorgehalten. In der Vergangenheit handelte es sich dabei meist um Sprachkurse für eine bestimmte Gefangenengruppe. So lief beispielsweise über mehrere Jahre ein Italienischkurs, der vom italienischen Konsulat finanziert wurde. Aufgrund diverser Anfragen wird seit einem Jahr ein Englischkurs angeboten, der allen interessierten Gefangenen offensteht und über eine Lehrkraft des Elementarbildungsbereichs abgedeckt wird.

Desweiteren konnten Gefangene in der Vergangenheit grundsätzlich auch Fernkurse externer Bildungsinstitute belegen, wenn sie über die notwendigen finanziellen Mittel verfügten oder die Maßnahme durch Dritte gesponsert wurde. Dabei konnten vor allem schulische Abschlüsse oder berufliche Qualifikationen angestrebt werden, die in der JVA Ottweiler nicht angeboten werden. Die Möglichkeit wurde wegen der relativ hohen Kosten jedoch sehr selten in Anspruch genommen. Bildungserwerb über Fernkurse ist – ebenso wie ein Fernstudium an der Fernuniversität Hagen – mittlerweile nicht mehr möglich, da solche Bildungsmaßnahmen nur noch online angeboten werden, die Inhaftierten jedoch nicht über die dazu notwendigen Zugangsmöglichkeiten verfügen. Eine Alternative soll jedoch über das E-Learning geboten werden, das in Kürze in der Anstalt zur Verfügung steht und das im weiteren Überblick über das Bildungsangebot noch erläutert wird.

Was im Zusammenhang mit speziellen Unterrichtsangeboten noch erwähnenswert ist, sind Einzelbeschulungsmaßnahmen, für die es seit geraumer Zeit einen zunehmenden Bedarf gibt und die von justizeigenen Lehrkräften durchgeführt werden. Bei der Zielgruppe handelt es sich meist um schulisch sehr schwache Gefangene mit erhöhten Auffälligkeiten oder psychischen Erkrankungen, für die eine Maßnahme im Rahmen eines Gruppenangebots nicht in Frage kommt. Da die Einzelbeschulung natürlich in hohem Maß personelle Ressourcen bindet, muss sie zwangläufig auf Einzelfälle beschränkt bleiben. Oft findet sie in Kombination mit einer arbeitstherapeutischen Zuteilung statt.

Einzelbeschulung kann in Ausnahmefällen auch durch das freiwillige Engagement externer Lehrkräfte erfolgen. So wurden in der Vergangenheit immer wieder Abschluss- oder Wiederholungsprüfungen in schulischen oder beruflichen Bildungsgängen, die von der Anstalt selbst nicht angeboten werden, innerhalb der JVA Ottweiler organisiert. Zuweilen waren dazu besondere Prüfungsvorbereitungen notwendig, für die sich dann externe Lehrpersonen zur Verfügung stellten.

4.5. Berufliche Qualifizierungsmaßnahmen

4.5.1. Reguläre Berufsausbildungen

Bereits 1972 wurden in der JVA Ottweiler Handwerksbetriebe für die berufliche Qualifizierung der Gefangenen eingerichtet. Dabei lag der Schwerpunkt bis vor einigen Jahren auf einer vollwertigen Berufsausbildung. Mittlerweile wurde das Angebot um verkürzte Ausbildungsgänge erweitert, sodass nunmehr insgesamt 11 Berufsausbildungen in den Berufssparten Metallbau, Kfz-Technik und -Lackierung, Malerei, Tischlerei, Elektronik sowie Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik absolviert werden können. Die einzelnen Berufssparten sowie die speziellen Berufsbezeichnungen sind im Anhang aufgelistet. Alle Qualifizierungsmaßnahmen liegen entweder im Zuständigkeitsbereich der Handwerkskammer des Saarlandes oder der saarländischen Industrie- und Handelskammer. Die Aufnahme neuer Berufsbilder in das Qualifizierungsangebot war aus mehreren Gründen unumgänglich. 

Reguläre klassische Berufsausbildungen im Handwerksbereich erfordern eine Mindestausbildungszeit von drei oder dreieinhalb Jahren. Die durchschnittliche Verweildauer im saarländischen Jugendstrafvollzug ist jedoch niedriger, sodass für viele ein Ausbildungsabschluss während der Haft nicht möglich ist, wenn nicht Ausbildungsvorzeiten angerechnet werden können. Diese Voraussetzungen liegen jedoch eher selten vor. Bis vor wenigen Jahren schränkten diese Umstände die Auswahl und Anzahl geeigneter Ausbildungsabsolventen in nicht unerheblichem Maße ein. Seit Einrichtung der Nachsorge können jedoch nunmehr gezielt externe Anschlusslehrstellen gesucht werden. Außerdem besteht grundsätzlich auch die Möglichkeit, eine während der Haft begonnene Berufsausbildung auch nach der Entlassung in der Anstalt zu beenden, wenn die Abschlussprüfung innerhalb eines halben Jahres in Aussicht steht.

Neben dem zeitlichen Aspekt kristallisiert sich zwischenzeitlich jedoch noch ein anderes, weitaus schwerwiegenderes Problem heraus. In den meisten handwerklichen Ausbildungsberufen haben sich die inhaltlichen Anforderungen in den letzten Jahren deutlich erhöht. So wurde beispielsweise aus dem Kfz-Mechaniker der Kfz-Mechatroniker oder aus dem Elektroinstallateur der Elektroniker. Mit den veränderten Berufsbildern ging eine mitunter erhebliche Steigerung des fachlichen Ausbildungsniveaus einher. Zudem wurde durch die Einführung gestreckter Prüfungsverfahren der gesamte Ausbildungszeitraum wesentlich leistungsorientierter strukturiert, als dies früher der Fall war. Demgegenüber sank das allgemeine Bildungsniveau der Gefangenen in den vergangenen Jahren kontinuierlich, sodass der hohe Anspruch der beruflichen Angebote sich mit den tatsächlichen Ausbildungsvoraussetzungen nur  noch schwer in Einklang bringen ließ. 

Insofern wurden – soweit dies von Seiten der zuständigen Kammern mitgetragen wurde – alternative Qualifizierungsmöglichkeiten eingeführt, die zeitlich verkürzte, aber dennoch vollwertige Berufsausbildungen auf einem reduzierten Niveau darstellen. Meist handelt es sich dabei um zweijährige Ausbildungsmaßnahmen, die nur ein spezielles Spektrum eines Berufsfeldes abdecken, für die es auf dem Arbeitsmarkt aber dennoch einen spezifischen Bedarf gibt. So wird nun beispielsweise der Kfz-Mechatroniker durch den Kfz-Servicemechaniker und der Elektroniker durch den Industrieelektriker ergänzt. Insofern kann je nach individueller Eignung und Haftdauer entweder die vollwertige oder die reduzierte Variante einer beruflichen Bildungsmaßnahme zum Tragen kommen und somit das Angebot dem individuellen Bedarf deutlich besser angepasst werden. Allerdings stehen die verkürzten Ausbildungsmöglichkeiten nicht in allen Berufsbereichen zur Verfügung. 

4.5.2. Teil- und Zusatzqualifizierungen

Um möglichst vielen Gefangenen – insbesondere auch Untersuchungshäftlingen, deren Verweildauer sich nicht klar absehen lässt – zumindest einen Einstieg in eine berufliche Qualifizierung zu ermöglichen, wurden im Jahre 2007 neben den regulären Berufsabschlüssen sogenannte Qualifizierungsbausteine eingeführt und als fester Bestandteil des Bildungsangebotes der JVA Ottweiler etabliert. 

Gemäß § 69 des Berufsbildungsgesetzes handelt es sich bei Qualifizierungsbausteinen um inhaltlich und zeitlich abgegrenzte Lerneinheiten, die aus den Inhalten anerkannter Ausbildungsberufe entwickelt wurden und dem Erwerb beruflicher Handlungsfähigkeit dienen sollen. Insofern sind sie formal Bestandteil der Berufsausbildungsvorbereitung und richten sich vor dem Hintergrund der beabsichtigten Einstiegsqualifizierung für Jugendliche (EQJ) insbesondere an „lernbeeinträchtigte oder sozial benachteiligte Personen, deren Entwicklungsstand eine Ausbildung in einem anerkannten Ausbildungsberuf noch nicht erwarten lässt“ (§ 68, Abs. 1 BBiG). Genau diese Gruppe stellt mittlerweile den dominanten Teil der im Jugendstrafvollzug Inhaftierten dar. Deshalb bieten Qualifizierungsbausteine angesichts veränderter Bedingungen im Jugendstrafvollzug die Möglichkeit, das seit vielen Jahren bewährte Ausbildungssystem der JVA Ottweiler mitsamt seiner Infrastruktur nicht nur zu erhalten, sondern – ganz besonders mit Blick auf die veränderte Klientel – auch um neue Perspektiven zu erweitern.
Die unter der Federführung des Zentralverbandes des deutschen Handwerks und der Zentralstelle für die Weiterbildung im Handwerk erarbeiteten Qualifizierungsbausteine orientieren sich an den Ausbildungsrahmenplänen des ersten Lehrjahres der ohnehin in der Anstalt bereits angebotenen Ausbildungsberufe. Sie sind jedoch nicht als einzelne Ausbildungs-Module zu verstehen, deren Summe eine vollwertige Berufsausbildung ergeben könnte. Trotzdem können sie – obwohl sie explizit als Bestandteil der beruflichen Vorbereitung und Orientierung ausgewiesen sind – bei einem im Anschluss zustande kommenden Ausbildungsverhältnis auf die Ausbildungszeit angerechnet werden. Deswegen absolvieren alle Berufsausbildungsanwärter, die nicht bereits über spezielle Vorausbildungszeiten verfügen, während ihrer Probezeit zunächst einen oder auch mehrere Qualifizierungsbausteine. Dieses Angebot richtet sich insbesondere auch an Untersuchungshäftlinge, deren Verbleib nicht eindeutig absehbar ist. Wenn Untersuchungsgefangene nicht in Strafhaft überführt, sondern entlassen werden, haben sie demnach die Möglichkeit, eine offiziell anerkannte und nach vorgegebenen Bewertungsstufen zertifizierte Bescheinigung mit einzelnen Tätigkeitsnachweisen sowie ein Berufsschulzeugnis über ihre Qualifizierungsmaßnahme in die Freiheit mitzunehmen. Sollten sie in der Anstalt verbleiben, kann ihnen bei entsprechender Eignung und Interesse ein Ausbildungsvertrag unter Anrechnung der während des Erwerbs des Qualifizierungsbausteins abgeleisteten Zeiten ausgestellt werden.

Anhand dieser Vorgehensweise zeigt sich der vielseitige Nutzen, der mit der Absolvierung von Qualifizierungsbausteinen verbunden ist. Der wesentliche Unterschied zu vielfach sonst üblichen Formen der Berufsvorbereitung liegt darin, dass es sich hierbei um eine standardisierte Maßnahme handelt, die zwar nicht auf dem hohen Niveau einer vollwertigen Berufsausbildung angesiedelt ist, die aber dennoch einen durch die Handwerkskammer zertifizierten Abschluss ermöglicht, der neben der ausbildungsrelevanten Anrechenbarkeit bereits per se als qualifizierter Nachweis über spezielle handwerklich-berufliche Fertigkeiten gilt und bei einer späteren Bewerbung von entsprechendem Nutzen sein kann.

Diese Möglichkeit sei an einem Beispiel aus dem Ausbildungsberuf „Kfz-Mechatroniker“ verdeutlicht, der einen Qualifizierungsbaustein mit der Bezeichnung „Demontieren und Montieren von fahrzeugtechnischen Bauteilen und Gruppen“ beinhaltet. Diese Tätigkeiten umfassen insbesondere auch den gesamten Praxis-Bereich des Reifenwechsels mitsamt den notwendigen Theoriekenntnissen über Art, Beschaffenheit und Zulässigkeit von Reifen. Ein Absolvent dieses Bausteins hat sozusagen als ausgewiesener „Reifenfachmann“ sicherlich eine größere Einstellungschance in einem Reifenfachbetrieb als ein vergleichbarer Bewerber, der lediglich auf die gleiche Zeitdauer allgemeiner Ausbildung im Kfz-Bereich verweisen kann bzw. keinerlei spezifische Vorkenntnisse aufweist.

Parallel zu den Qualifizierungsbausteinen gibt es grundsätzlich weiterhin die Möglichkeit anderer beruflicher Fortbildungsmaßnahmen, die sowohl als Teil- als auch als Zusatzqualifizierung gelten können. Hier sind neben speziellen Lehrgängen in einzelnen Berufssparten insbesondere Spezialisierungsangebote im Metallbereich in Form von diversen Schweißerabschlüssen zu erwähnen.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Einführung von beruflichen Teilqualifizierungsmöglichkeiten einen zukunftsweisenden Schritt darstellt, auf den veränderten Bedarf im Berufsausbildungsbereich des Jugendstrafvollzuges zu reagieren. Der wesentliche Vorteil besteht darin, dass trotz des stetigen Wandels innerhalb der Gefangenenklientel das über viele Jahre erfolgreich praktizierte und immer wieder optimierte Bildungssystem in seiner Grundstruktur nach wie vor erhalten bleibt. Somit existieren vollwertige abschlussbezogene Maßnahmen und Teilqualifizierungen parallel nebeneinander und ergänzen sich gegenseitig. Davon profitieren nicht nur die vielseitigen und differenzierten Bildungsangebote des rein schulischen Bereichs, sondern ebenso auch die Werkbetriebe, die neben ihrer wichtigen Aufgabe der Instandhaltung und des Aufrechterhaltens des alltagtäglichen Anstaltsbetriebes bereits von Anfang an ihren Schwerpunkt auf die berufliche Aus- und Fortbildung der Insassen legten. Mit den erfolgten Neuerungen wird demnach eine Optimierung des Qualifizierungsangebotes ermöglicht, das sowohl den veränderten Verhältnissen Rechnung trägt als auch gleichzeitig den Bestand des bestehenden Schul- und Ausbildungssystems sichert.

Insofern ist die Einführung von Teilqualifizierungen auch nicht als grundlegender Paradigmenwechsel zu verstehen. Hinsichtlich einer möglichst nachhaltigen Arbeitsmarktorientierung soll einer vollwertigen Ausbildung nach wie vor Priorität eingeräumt werden, wenn die Voraussetzungen dafür auch nur annähernd vorliegen. Da die Anzahl der dafür in Frage kommenden Gefangenen in den letzten Jahren jedoch rückläufig ist, stellen die nunmehr eingeführten Alternativen nicht nur eine qualitativ hochwertige Ergänzung des bestehenden Förderangebotes dar, sondern sind auch mit Blick auf die allgemeinen Ziele des Jugendstrafvollzugsgesetzes als richtungsweisender Bestandteil eines bedarfs- und zukunftsorientierten Bildungskonzepts im saarländischen Jugendstrafvollzug anzusehen.

4.6. E-Learning

Eine weitere unverzichtbare Komponente, der mittlerweile eine zentrale Voraussetzung für eine nachhaltige Integration in die moderne Arbeitswelt zukommt, stellen die elektronischen Medien im IT-Bereich dar. In der Vergangenheit waren jegliche technische Einrichtungen zur Informations- und Datenübermittlung für Gefangene aus Sicherheitsgründen absolut tabu. Denkbar waren allenfalls Computerräume, in denen Inhaftierte den grundlegenden Umgang mit Hardware-Komponenten und der zugehörigen Standard-Software erlernen konnten, der im Idealfall im Erwerb einer „European Computer Driving Licence“ (ECDL) gipfelte. Ansonsten wurden Gefangene von EDV- und Kommunikationstechnik eher ferngehalten, um nicht ein zusätzliches Sicherheitsrisiko zu schaffen. 

Demgegenüber befinden sich die traditionellen Berufsbilder und Tätigkeitsbereiche, die früher den Strafvollzug fast ausschließlich dominiert haben, seit Jahren in einem Entwicklungsprozess, der zu einer zunehmenden Ausdifferenzierung einzelner Berufssparten geführt hat und ein hohes Maß an Flexibilität hinsichtlich der damit häufig verbundenen Anpassungsqualifizierung erfordert. Dabei ist eine generelle Tendenz zur „Informatisierung“ von Lern- und Arbeitsprozessen zu beobachten, in die zwischenzeitlich annähernd jeder Berufszweig durch einen mehr oder weniger hohen IT-Anteil einbezogen ist. Insofern gestaltet sich eine arbeitsmarktorientierte Medienkompetenz heute wesentlich umfangreicher und spezifischer als allgemeine EDV-Kenntnisse auf der Basis eines Comuterführerscheins. Um moderne Informations- und Kommunikationstechnologien auch für Insassen von Justizvollzugsanstalten zugänglich zu machen, wurde das Projekt „e-Lis“ – e-Learning im Strafvollzug – ins Leben gerufen. Damit soll die berufliche Qualifizierung von Inhaftierten entscheidend gefördert und somit deren Zugang zu künftigen Arbeitsplätzen erleichtert werden.

Bei E-Lis handelt es sich um eine elektronische Lernplattform, die über eine „getunnelte“ Internet-Verbindung den angeschlossenen Haftanstalten zur Verfügung gestellt wird und die hohen Sicherheitsauflagen des Strafvollzuges erfüllt. Die Grundstruktur der Plattform wurde seit dem Jahr 2002 an der Universität Bremen im Auftrag des „RESO-Nordverbundes“, zu dem sich 7 norddeutsche Bundesländer zwecks Verbesserung der Integrationschancen von Straffälligen zusammengeschlossen haben, mit finanzieller Unterstützung aus dem Europäischen Sozialfonds entwickelt. 2009 übernahm das Institut für Bildung in der Informationsgesellschaft (IBI) in Berlin die Zuständigkeit, nachdem zwischenzeitlich die erforderliche Infrastruktur in den beteiligten Ländern geschaffen worden war. Seit Dezember 2008 beteiligen sich nunmehr auch das Saarland – gemeinsam mit Rheinland-Pfalz und Hessen als „Südwestverbund“ – und Sachsen-Anhalt an dem E-Lis-Projekt.

Neben der Vermittlung von Medienkompetenz zur Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit hinsichtlich höherer Integrationsfähigkeit in den Arbeitsmarkt eröffnen sich durch das Einfließen moderner Informations- und Kommunikationstechnologien in die schulischen und beruflichen Lernprozesse der Zielgruppe vielfältige Nutzungsmöglichkeiten, die wesentlich zur Effektivität und Nachhaltigkeit der angebotenen Bildungsmaßnahmen beitragen. Durch das Prinzip des „Blended Learning im Strafvollzug“ (BLis) lassen sich die neuen elektronisch gestützten Bildungsmaßnahmen mit bestehenden Bildungsaktivitäten und vorhandenen Erfahrungen in der Bildungsarbeit verknüpfen. Zielgruppe sind dabei nicht nur die Lernenden, sondern auch die Lehrenden, die als Pädagogen und Multiplikatoren explizit in die Lernprozesse einbezogen sind.

Auf der Lernplattform wurden mittlerweile über 150 Lernprogramme und Materialien installiert. Diese decken eine große inhaltliche und thematische Bandbreite – angefangen von schulischer Bildung aus dem Elementarbildungsbereich über den Hauptschulabschluss- und Allgemeinbildungsbereich bis hin zu spezifischen Berufsbildungsangeboten – ab und beziehen auch übergreifende Lernbereiche in Form von Alltags- und Basiskompetenzen mit ein. Außer eher klassischen Lernprogrammen sind auch Nachschlagewerke wie Wikipedia oder das Portal des Deutschen Volkshochschulverbandes „Ich-will-lernen.de“ zu finden. Durch den regelmäßigen Erfahrungsaustausch zwischen den angeschlossenen Anstalten und dem Betreiber wird eine kontinuierliche und bedarfsgerechte Aktualisierung der eingestellten Inhalte gewährleistet.

Neben dem E-Lis-Projekt steht der speziell eingerichtete Computerraum der JVA Ottweiler darüber hinaus für jegliche weitere Schulungsmaßnahmen im EDV-Bereich zur Verfügung.

5. Arbeitseinsatz und Arbeitstherapie

Neben den schulischen und beruflichen Angeboten steht den Inhaftierten eine Vielzahl weiterer Beschäftigungsmaßnahmen innerhalb der JVA zur Verfügung, die ebenfalls ein konsequentes Heranführen an geregelte Arbeitsprozesse ermöglichen. Arbeitseinsätze in anstaltsinternen Betrieben wie der Bücherei, der Küche, der Wäscherei, dem Hofkommando oder in speziellen Funktionen innerhalb der einzelnen Hafthäuser kommen primär für solche Gefangenen in Frage, die bereits über einen Schulabschluss oder berufliche Erfahrung in einem Bereich außerhalb des handwerklichen Spektrums verfügen und ihre Fähigkeiten und Vorkenntnisse anderweitig sinnvoller einbringen können. Bei einigen – insbesondere bei Inhaftierten, die lediglich eine Restjugendstrafe verbüßen – reicht oft die Haftzeit für eine bedarfsgerechte Qualifizierungsmaßnahme nicht aus. Für solche Fälle kommt auch eine Zuteilungsmöglichkeit zu zwei Fremdbetrieben, die auf dem Anstaltsgelände ansässig sind, in Frage.

Infolge der vermehrt zu konstatierenden psychischen Auffälligkeiten und Erkrankungen stieg in den letzten Jahren allerdings auch kontinuierlich die Anzahl solcher Jugendlicher, die aufgrund einer situativ schwierigen Verfassung nicht für eine Zuteilung in eine reguläre Beschäftigungsmaßnahme in Frage kommen. Solche Gefangenen mit einer erheblichen Problematik im psychischen, sozialen oder intellektuellen Bereich schrittweise an eine Grundarbeitsfähigkeit im Rahmen einer geregelten Tagesstruktur heranzuführen, ist Aufgabe der Arbeitstherapie. Dazu werden im elektronischen Vollzugsplan klare Zuteilungskriterien vorgegeben, die neben den zahlreichen psychisch oder kognitiv bedingten Defiziten auch motorische Einschränkungen, Zeichen äußerlicher Verwahrlosung sowie insbesondere Auffälligkeiten hinsichtlich der sozialen Interaktion betreffen.

Die Arbeitstherapie bietet innerhalb einer sorgfältig zusammengestellten Kleingruppe vielfältige Möglichkeiten der individuellen Förderung, um einerseits emotionale und soziale Kompetenzen zu festigen sowie arbeitstechnische Ressourcen auszubauen, andererseits aber auch mit jedem Einzelnen längerfristige Qualifizierungsperspektiven und persönliche Ziele zu entwickeln, denen sich der Gefangene dann über die speziellen Angebote Schritt für Schritt nähern kann. Dazu muss zunächst das notwendige Maß an Motivation, Interesse und Selbstvertrauen geweckt werden. Ebenso gilt es, Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit sowie Mechanismen zur Konfliktbewältigung einzuüben – nicht nur zwecks Integration in die spezielle Arbeitsgruppe der Sozialtherapie, sondern auch langfristig als Voraussetzung zur Teamarbeit in einem künftigen Betrieb. Durch das Eingewöhnen in einen geregelten Arbeitsprozess und das Erleben, aufgrund eigener Fähigkeiten ein Produkt anzufertigen, stellen sich sehr schnell Erfolgserlebnisse ein, die das Selbstwertgefühl bestärken und die Frustrationstoleranz erhöhen. Somit lassen sich über die persönliche psychische und emotionale Stabilisierung des Einzelnen hinaus wesentliche Grundqualifikationen schaffen, die für ein erfolgreiches späteres Berufslebens unabdingbar sind.

Die Behandlungs- und Förderangebote in der Arbeitstherapie erfolgen in enger Zusammenarbeit mit dem Pädagogischen Dienst, der grundsätzlich für die Zuteilungsempfehlung zuständig ist. Vielfach bieten sich parallel zur Arbeitstherapie begleitende Einzel- oder Gruppenbeschulungsmaßnahmen im Elementarbildungsbereich an, die nach individueller Absprache zeitlich variabel durchgeführt werden können und mit der Maßgabe gegenseitiger Ergänzung konzipiert werden.

6. Psychologische Betreuung und Krisenintervention

Eine Inhaftierung mit ihren spezifischen Bedingungen des Freiheitsentzuges, der Isolation und reglementierenden Rahmenkonstellationen stellt für den Großteil der Gefangenen zunächst eine Extremsituation dar. Sie erfordert von den Insassen einen grundlegenden und umfassenden Anpassungsprozess. Insbesondere Erstinhaftierte und Untersuchungshäftlinge reagieren auf solch einen einschneidenden Eingriff in ihr Leben oft mit psychischer Instabilität und Belastungsreaktionen. Daneben können auch im weiteren Haftverlauf jederzeit negative Entwicklungen – wie beispielsweise ein unerwartet hart erlebtes Gerichtsurteil, schwer zu akzeptierende Vollzugsentscheidungen, Trennung der Freundin oder Tod einer nahestehenden Person – zu erheblichen psychischen Belastungen führen. In solchen Fällen ist es Aufgabe des Psychologischen Dienstes, stützende Gespräche mit den Betroffenen zu führen, sie in solch schwierigen Zeiten zu begleiten, kontinuierlich das Risiko einer Eigengefährdung zu bewerten und gegebenenfalls sichernde Maßnahmen einzuleiten. Diese können von der Anordnung von Sozialfernsehen über stündliche Kontrollkontakte mit Vollzugsbediensteten bis zur Verlegung in einen kontinuierlich mit Monitor überwachten Haftraum oder sogar in die Psychiatrie reichen. Im Zuge der Besserung der psychischen Labilität werden mit abnehmendem Gefährdungsrisiko die zuvor verordneten Sicherungsmaßnahmen dann auch wieder vom Psychologischen Dienst Stück für Stück ausgesetzt. Durch eine solche Krisenintervention wird dem Gefangenen zunächst eine kurzfristige emotionale Entlastung ermöglicht. Darüber hinaus wird neben der Einschätzung eines akuten Suizidalitätsrisikos vor allem die Notwendigkeit weiterer stabilisierender Interventionen geprüft; bei Bedarf werden entsprechende Maßnahmen veranlasst.

Ansonsten haben die Jugendlichen jederzeit die Möglichkeit, sich – neben anderen Fachdiensten – insbesondere an den Psychologischen Dienst zu wenden, um aktuelle persönliche Probleme oder biographische Belastungen – wie beispielsweise Gewalterfahrungen in der Kindheit, Trennungserlebnisse oder Ablehnung durch die Eltern etc. – zu bearbeiten. 

Der Schwerpunkt der psychologischen Betreuung liegt jedoch im Bereich der Begutachtung. Hier stehen vor allem psychologische Stellungnahmen zur Frage der Gewährung von Innen- und Außenlockerungen im Vordergrund. Dabei geht es um Themen wie Wohngruppentauglichkeit, Behandlungsempfehlungen, Beurteilung des Lockerungsmissbrauchsrisikos, generelle Rückfallrisikobewertung sowie Risikomanagement. Ebenso werden Voten zur Frage des Ausschlusses aus dem Jugendstrafvollzug sowie zu sonstigen spezifischen Fragestellungen –  wie beispielsweise ADHS-Diagnostik oder Beurteilung von Therapiemotivation zu einer stationären Drogenentwöhnungstherapie – erstellt.

Darüber hinaus ist der Psychologische Dienst – neben ca. 20 weiteren speziell ausgebildeten Bediensteten – für die Durchführung von Mediationsgesprächen zuständig, die bei Konflikten zwischen Gefangenen und Bediensteten oder bei Gefangenen untereinander angezeigt sind und die in der Regel vor einer möglichen Disziplinierung stattfinden. In diesem Zusammenhang können auch Empfehlungen zur Aufhebung bestehender Getrennthaltungen gegeben werden.

7. Therapeutische Behandlungsmaßnahmen

7.1. Sozialtherapie

BAUSTELLE

7.2. Einzeltherapie

Vor Einrichtung der Sozialtherapie gab es in der Vergangenheit schon immer die Möglichkeit  spezieller Einzeltherapien, die auch weiterhin angeboten werden, da einerseits die Aufnahmekapazität der sozialtherapeutischen Abteilung begrenzt ist und andererseits wegen der zeitlich strukturierten Behandlungsprogramme eine Zuteilung nicht zu jedem beliebigen Zeitpunkt erfolgen kann. Außerdem erfordern die konzeptionellen Richtlinien der Sozialtherapie eine bestimmte Mindestverweildauer, sodass nicht allen Gefangenen, für die eigentlich ein Bedarf besteht, die Aufnahme garantiert werden kann.

In solchen Fällen besteht nach wie vor die Möglichkeit von Einzeltherapien, die je nach personellen Ressourcen auch von externen Psychotherapeuten abgedeckt werden können. Dabei haben Gewalt-  und Sexualdelikte besondere Priorität. In therapeutischen Einzelgesprächen werden zunächst diejenigen Faktoren aufgearbeitet, die zur Kriminalitätsentwicklung beigetragen und die Delinquenz verursacht haben. Dazu gehört auch eine eingehende Analyse der jeweiligen Sozialisationsbedingungen und der individuellen Lebenserfahrungen, aus denen kriminovalente Einstellungs- und Verhaltensmuster resultieren. So lässt sich nach und nach ein Erklärungsmodell für das Zustandekommen der Kriminalität erarbeiten, welches den Delinquenten jedoch nicht aus seiner Eigenverantwortung entlässt. Der Straftäter soll ein Bewusstsein für sein problematisches Verhalten und die intrapsychischen Vorgänge im Vorfeld und während des Tatablaufs entwickeln. Das gemeinsam mit dem Therapeuten erarbeitete Deliktmodell ist Ansatzpunkt für mögliche weitere spezifische Maßnahmen, um somit die individuelle Problematik in ihrer Gesamtheit erfassen zu können. Die psychotherapeutischen Behandlungsprozesse zielen grundsätzlich auf eine positive Veränderung problematischer Einstellungs- und Verhaltensmuster ab, so dass sich vom Probanden zukünftig in ähnlichen Situationen ein anderes, nicht delinquentes Verhalten erwarten lässt. Ultimatives Ziel aller therapeutischen Bestrebungen ist eine möglichst nachhaltige Rezidivprophylaxe, die in enger Kombination mit weiteren vollzuglichen Förder- und Eingliederungsmaßnahmen bestmögliche Chancen und Voraussetzung für eine langfristig erfolgreiche Resozialisierung bieten soll.

8. Psycho-soziale Trainingsmaßnahmen

8.1. R & R-Programm

Das "Reasoning and Rehabilitation Program" (R&R) ist ein multimodales, behaviorales Programm, das entwickelt wurde, um heranwachsenden und erwachsenen Straftätern kognitive Fertigkeiten und Werte zu vermitteln, die für die Entwicklung prosozialen Verhaltens notwendig sind. Es dient der Aufarbeitung grundlegender Defizite und kann wertvolle Dienste für die Differentialdiagnostik – sowohl für den sozialpädagogi​schen, den psycholo​gischen sowie den schul- und berufspäda​gogischen Bereich – leisten, ist aber keine Therapie im eigentlichen Sinne. Somit ersetzt es auch nicht anderweitig notwendige therapeutische Einzel- oder Gruppenangebote für den Teilnehmer. Eine enge Verzahnung mit zusätzlichen behandlerischen Maßnahmen ist jedoch empfehlenswert. 

Das Programm enthält vielfältig strukturierte Gruppenaktivitäten in Form von Rollenspielen, Denkspielen oder Lernübungen, die in Modulen aufgebaut sind. Dazu gehören kognitive Aufgaben wie Problem​lösen, Entwicklung von Verhandlungs​fertigkeiten, kreatives Denken, kritisches Urteilen und Reflexion von Werten. Außerdem sollen soziale Kompetenzen erworben sowie der Umgang mit Emotionen und Entspannungstechniken eingeübt werden. Es umfasst insgesamt 35 Kleingruppen-Sitzungen von jeweils 2 Stun​den bei einer Gruppengröße  zwischen 4 und 6 Teilnehmern, die je nach den Charakteristika der Teilnehmer variieren kann. Zielgruppe sind sowohl Straftäter mit einer Gewaltproblematik als auch solche, bei denen sich in den Anamnesen eindeutig soziale oder kognitiv-emotionale Defizite zeigen. Unterschiedliche Teilnehmer-„Typen“ sind für die Gruppenarbeit förderlich.

Für ein Gelingen müssen die Attraktivität des Programms sowie seine Exklusivität deutlich gemacht und auch außerhalb vom Personal mitgetragen werden. Mit jedem potentiellen Teilnehmer werden Aufnahme​interviews geführt. Darin werden die Programminhalte erläutert sowie die jeweilige Eignung und Bereitschaft zur Programmteil​nahme eruiert. Vor Kursbeginn ein Vertrag geschlossen, der die Verpflichtung zur regelmäßigen Mitarbeit festlegt und auch eventuelle Ausschlussmo​dali​tä​ten regelt. Der erfolgreiche Abschluss des Programms wird den Teilnehmern in Form eines Zertifikates bescheinigt und im Vollzugsplan dokumentiert. Nach Abschluss des Trainings ergeht ein Kurzbericht über den Verlauf der Maßnahme an die Anstaltsleitung.
8.2. Stressbewältigungsgruppe

Die Behandlungsgruppe „Stressbewältigung mit gezielten Körper- und Entspannungsübungen“ entstand 2007 aufgrund eines verstärkten Behandlungsbedarfs bei besonders verhaltens- auffälligen und gewaltbereiten Gefangenen. Es handelt sich um eine Maßnahme, die sportliche Aktivitäten mit praktischen Entspannungsübungen kombiniert. Dabei liegt der Schwerpunkt auf individuellen Körper- und Sinneserfahrungen sowie der Entwicklung einer Bewegungskultur des Einzelnen im Gruppenkontext.

Neben einer allgemeinen Verbesserung der Körperfunktionen sollen die Teilnehmer vor allem an physische Grenzerfahrungen herangeführt werden. Dies wird durch Sport in Verbindung mit funktionaler Gymnastik sowie durch Fitnessgymnastik mit Dehn-, Kräftigungs- und Ausdauerübungen erreicht. Dabei wird besonders darauf geachtet, dass keinerlei Störungen, beispielsweise durch Gespräche unter den Gefangenen, auftreten

Diese Art der Bewegungspraxis bietet dem Einzelnen eine körperorientierte Erfahrung im Umgang mit sich selbst sowie mit einem Partner, z.B. bei sogenannten Vertrauensspielen in Form von Partnergymnastik sowie bei Mannschaftsspielen. Dabei stehen die Stärkung des interpersonellen Umgangs sowie die prosozialen Verhaltensmuster im Mittelpunkt.

Im zweiten Teil des Programms soll durch entsprechende Übungen eine systematische Entspannung erreicht werden. Durch das langfristig angelegte Konzept der Maßnahme, die sich im Idealfall über 6 bis 18 Monate erstreckt, können von den Teilnehmern somit spezielle Techniken und Methoden zur Entspannung erlernt werden.

9. Angebote zur ethisch-religiösen Orientierung

Angebote zur ethisch-religiösen Orientierung existieren von Seiten der Seelsorge im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen sowie der zwischen Kirche und Staat getroffenen Vereinbarungen und richten sich nicht nur an die Inhaftierten selbst, sondern auch an deren Angehörige sowie die Bediensteten der Anstalt. Die seelsorgerische Tätigkeit erfolgt in enger Abstimmung mit anderen Fachdiensten und zielt mit ihren Impulsen zur Selbsthilfe auf der Grundlage eines christlichen Menschen- und Werteverständnisses primär auf die künftige Vermeidung von Straftaten im Sinne von Umkehr und Neubeginn sowie auf ein Aussöhnen mit der Vergangenheit vor dem Hintergrund von Schuld und Vergebung. Darin einbezogen sind auch Fragen nach dem Verhältnis und dem Ausgleich zwischen Opfer und Täter.

Neben diesbezüglichen Gruppen- und Einzelangeboten sowie den regulären Gottesdiensten bieten die Seelsorger den Gefangenen auch eine Begleitung in Krisensituationen an. Parallel dazu finden auch immer wieder kulturelle oder spezielle gruppendynamische Veranstaltungen statt. Hinsichtlich ihres kirchlich-religiösen Auftrages versteht sich die Seelsorge ebenfalls als Initiator geistlicher Impulse, wobei auch nichtchristliche Gefangene als Zielgruppe einbezogen sein können – so beispielsweise bei der Durchführung eines gemeinsamen Freitagsgebetes für Muslime. Im Bedarfsfall werden auch Taufen oder Eheschließungen vollzogen.

Eine detaillierte Dokumentation ist unter den Voraussetzungen des seelsorgerischen Auftrages nicht möglich. Dennoch erfolgt hinsichtlich der Erstellung des Behandlungs- und Förderbedarfs sowie bei der Mitgestaltung der Vollzugsplanung eine enge Kooperation mit den zuständigen Fachdiensten.

10. Sport

Seit Anbeginn des Jugendstrafvollzuges im Saarland kommt dem Sport eine tragende Rolle im Umgang mit jugendlichen Straftätern zu. Neben den gesundheitsfördernden Vorteilen des Sports, der sich in der Vergangenheit eher auf den Freizeitbereich konzentrierte, rücken mittlerweile verstärkt pädagogische Aspekte, die mit der Sportausübung verbunden sind, in den Vordergrund. Diese beginnen bei einer generellen Motivationsförderung sowie dem Erlernen und Beherrschen von Regeln, erstrecken sich über die Entwicklung von Teamgeist und Fairness und reichen bis zur Gewaltprävention sowie dem Gegenwirken zur Subkultur. Indem die sportlichen Angebote darüber hinaus hygiene- und ernährungsrelevante sowie drogenspezifische Themen mit einbeziehen, muss Sport als wesentlicher Faktor im Rahmen einer behandlungs- und zielorientierten Vollzugsgestaltung gesehen werden, mit dem sich weit über 90 % der Gefangenen erreichen lassen.

Kurzfristig bieten sportliche Aktivitäten – insbesondere der Kraftsport – den Gefangenen auch ein wichtiges Ventil, den sich durch die Inhaftierungssituation unausweichlich immer wieder aufbauenden emotionalen Druck auszugleichen und in konstruktive Bahnen zu lenken, statt ihn in Aggressionen abzureagieren.

In der JVA Ottweiler wird eine breite Palette sportlicher Betätigungsmöglichkeiten vorgehalten, die nahezu alle Bereiche gängiger Aktivitäten einbezieht. Das Angebot beginnt bei diversen Einsteigergruppen, reicht über spezielle therapeutisch ausgerichtete Maßnahmen bis zu Leistungs- und Wettkampfgruppen, die sich gelegentlich auch im Rahmen überregionalen Veranstaltungen mit Insassen anderer Haftanstalten messen. Ebenso findet ein regelmäßiger Austausch mit ortsnahen Sport- und insbesondere Fußballvereinen statt, wobei neben gelegentlichen Freundschaftsspielen interessierte Gefangene mit Außenlockerungen an den Trainingseinheiten dieser externen Clubs teilnehmen können. Daneben werden innerhalb der Anstalt immer wieder Begegnungen mit diversen Gastmannschaften in den Sparten Volleyball, Badminton sowie Tischtennis und Tischfußball ausgetragen.

Wegen der besonderen Bedeutung des Sports in der JVA Ottweiler hat sich bereits 1984 der „Verein zur Förderung und Pflege des Sports im Jugendstrafvollzugs e.V." (VSJ) gegründet, der neben seinen satzungsgemäßen Aufgaben ein jährliches Sportfest innerhalb der Anstalt ausrichtet, in das auch die Angehörigen der Inhaftierten einbezogen sind.

11. Erlebnispädagogik

Der gesetzliche Erziehungsauftrag des Jugendstrafvollzugsgesetzes betrifft nicht nur speziell pädagogisch ausgebildete Fachkräfte, sondern schließt grundsätzlich alle Bediensteten des allgemeinen Vollzugsdienstes (AVD) mit ein. Um deren Betätigungsmöglichkeiten bei der Ausgestaltung eines behandlerisch orientierten Vollzugsverlaufs effektiv zu erweitern, wurde in den vergangenen Jahren ein Teil der AVD-Bediensteten zu professionellen Erlebnispädagogen ausgebildet.

Hauptziel der Erlebnispädagogik ist die Förderung individueller Fertigkeiten zur allgemeinen Lebensbewältigung und die Fähigkeit zu kollektiver Handlungsfähigkeit in der Gruppe und im Alltagsumfeld. Erlebnispädagogik ermöglicht den Teilnehmern, die Grenzen der eigenen Handlungskompetenz anhand körperlicher und geistiger Anforderungen zu erproben und durch Selbsterfahrung im Rahmen vertrauensbildender Prozesse innerhalb der Gruppe zu lernen und zu wachsen. Solche Erfahrungen tragen maßgeblich zur Persönlichkeitsentwicklung bei. Durch das soziale Lernen in der Gruppe und das gemeinsame Bewältigen von gestellten Aufgaben werden grundlegende soziale Kompetenzen vermittelt, die neben der  Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit insbesondere auch die Befähigung zur konstruktiven Problem- und Konfliktlösung fördern. Dabei lassen sich bestehende Einstellungsmuster und Wertorientierungen kritisch hinterfragen und in gruppendynamischen Prozessen positiv weiterentwickeln.

Erlebnispädagogische Angebote beginnen bereits in der Untersuchungshaft mit Vertrauens-, Wahrnehmungs- und kooperativen Übungen sowie Aktivitäten, die während der Strafhaft auf einem gesteigerten Niveau weitergeführt werden. Mit dem Erreichen von Außenlockerungen besteht die Möglichkeit der Teilnahme an attraktiven Außenaktionen wie Klettern, Abseilübungen, Floßbau oder Kanufahrten, Mountainbiking und sogar Übernachtungen in der Wildnis mit Laubhüttenbau.

Allen Maßnahmen immanent ist die stetige Reflexion und Aufarbeitung der erlebten Grenzerfahrungen und Gruppenprozesse. Die erlebnispädagogischen Aktivitäten finden überwiegend als mehrtägige Einheiten statt, um kontinuierlich und nachhaltig an den aufkommenden Themen arbeiten zu können.

Zur Planung, Koordination und Nachbesprechung der Projekte finden regelmäßige Sitzungen   der beteiligten Erlebnispädagogen statt. Dokumentiert werden die durchgeführten Maßnahmen in Form von Einzel- und Monatsberichten sowie in den Unterlagen der jeweiligen Hafthäuser.

12. Kulturelle und künstlerisch-kreative Förderangebote

12.1. Die Bedeutung von Kunst und Kultur im Strafvollzug

Der künstlerisch-kreative Bereich hatte in der JVA Ottweiler schon immer einen besonderen Stellenwert. Über viele Jahre existierte eine eigene Künstlerwerkstatt, die ein ausgebildeter Kunstlehrer des Pädagogischen Dienstes leitete, der gleichzeitig auch als professioneller Künstler im Strafvollzug tätig war. Die dort entstandenen Bilder, Skulpturen, Plastiken und sonstigen künstlerischen Produkte fanden einen regelmäßigen Zugang zu vielseitiger öffentlicher Beachtung – eine Vernissage erfolgte sogar im saarländischen Landtag –, wobei die Exponate über diverse Ausstellungen in Gerichten, Landratsämtern oder Geldinstituten einem breiten Publikumsspektrum präsentiert werden konnten.

Aufgrund der überaus positiven Reaktionen auf die Ergebnisse der Künstlerwerkstatt bildete sich zur künftigen Unterstützung künstlerischer und kultureller Aktivitäten der "Förderverein für Kunst und Kultur im saarländischen Strafvollzug", der bis heute jegliche kulturell und künstlerisch ambitionierten Projekte unterstützt. Durch die lange Tradition und die strukturelle Verankerung dieser eher ungewöhnlichen Komponente des Jugendstrafvollzuges fühlt sich die Anstalt auch heute noch – Jahre nach dem Ausscheiden besagten Künstlers – verpflichtet, den künstlerisch-kreativen Anspruch der JVA Ottweiler so weit wie möglich aufrechtzuerhalten.

Dies erfolgt insbesondere durch die zwischenzeitliche Umverlagerung eines Großteils des künstlerischen Engagements in die vorweihnachtlichen Aktivitäten der Anstalt, die einen nicht unerheblichen Anteil im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit darstellen. Bereits seit einigen Jahren ist die JVA Ottweiler auf verschiedenen regionalen Weihnachtsmärkten präsent, wo sie handwerkliche und künstlerisch gestaltete Produkte anbietet, die in der Anstalt im Jahresverlauf hergestellt werden – vor allem in der Arbeitstherapie, den BVJ-Werkstätten und in einzelnen Ausbildungsbetrieben. Parallel dazu existiert ein langjähriges Weihnachtskrippenbau-Projekt, in dem Krippen nach historischen Vorbildern auf höchstem handwerklichem und künstlerischem Niveau hergestellt werden. Präsentation und Verkauf erfolgen in der Regel bei größeren Banken und Sparkassen, wo die Exponate hohe Anerkennung finden und auf große Nachfrage stoßen. An all diese Projekte sind primär die Gefangenen beteiligt, die den gesamten Bestand der künstlerischen Artikel unter fachkundiger Anleitung in der Anstalt herstellen.

Die langjährige Erfahrung mit Kunst und Kultur in der JVA Ottweiler hat gezeigt, dass regelmäßige Angebote in diesem Bereich eine überaus wertvolle Ergänzung zum „Pflichtprogramm" der Inhaftierten darstellen, zumal viele zuvor nur einen sehr eingeschränkten Zugang zu diesem Thema hatten. Außerdem bieten kreative Betätigungsmöglichkeiten gute Chancen, Neugier und Interesse bei jungen Menschen zu wecken. Für etliche Gefangene, die über das reguläre Bildungssystem zunächst kaum zu motivieren waren, erfolgte der aktive Einstieg in schulisch-berufliche Fördermaßnahmen erst über den künstlerisch-kreativen Bereich.
12.2. Bildende Kunst

Nach dem Ende der Künstlerwerkstatt gingen die Aktivitäten im Bereich der bildenden Kunst deutlich zurück. Von nachfolgend eingestellten Lehrkräften des Pädagogischen Dienstes konnte nur noch ein kleiner Anteil des künstlerischen Angebotes aufrechterhalten werden. So erfolgten Malkurse für Gefangene vor allem durch externe, meist von außen oder über den Förderverein für Kunst und Kultur finanzierte Künstler, die auch heute immer wieder Veranstaltungen –  beispielsweise im Bereich der Aquarellmalerei – für die Gefangenen anbieten.

Auf Initiative des Pädagogischen Dienstes fanden – zum Teil gemeinsam mit der Arbeitstherapie – in jüngster Zeit ebenfalls mehrere Kunstprojekte statt, darunter die Gestaltung von Fliesenmosaiken, die Herstellung von Skulpturen aus Styropor und Gips sowie diverse Kurse für Zeichnen und Malerei.

12.3. Musik

Musik begleitet den Alltag von Jugendlichen meist von früh bis spät. Wenn auch der Großteil der Gefangenen schon seit Jahren über Fernsehempfang verfügt, spielt Musik – vor allem in der jeweiligen spezifischen Ausprägung – in der Inhaftierungssituation nach wie vor eine große Rolle. Dabei geht es nicht nur um den reinen Konsum, sondern auch um das Bedürfnis, selbst aktiv in musikalisches Erleben eingebunden zu sein.

Um diesen Bedarf abzudecken, existiert in der JVA Ottweiler eine Musikgruppe, in der Gefangene einmal pro Woche miteinander musizieren und für gelegentliche Auftritte innerhalb der Anstalt proben. Parallel dazu findet Einzelmusikunterricht statt, bei dem insbesondere Anfänger in das Gitarrespielen eingeführt werden. Neben der Ausbildung praktischer Fertigkeiten wirkt sich der Umgang mit den Instrumenten in jeglicher Hinsicht positiv auf die Persönlichkeitsentwicklung aus und lässt sich gezielt in das weitere Behandlungsprogramm einbeziehen.

Von Zeit zu Zeit treten Bands in der Anstalt auf, meist im Sommer zum Sportfest und in der Weihnachtszeit, und bringen ein wenig Live-Atmosphäre in den Gefängnisalltag.

Ein ganz außergewöhnliches Highlight stellte im letzten Jahr der Besuch der „Young Americans" aus den USA dar, die eine Woche lang mit den Gefangenen ein Musical-Projekt durchführten. Bei den „Young Americans" handelt es sich um eine Truppe von Studierenden, die durch solche Auslandsaktivitäten Praxisanteile ihres Musikstudiums abdecken. Insofern wurden die Gefangenen sozusagen von Profis mehrere Tage lang auf eine Abschlussveranstaltung vorbereitet, die eine Mischung aus Konzert, Musical und Tanztheater darstellte. Für viele Teilnehmer erfüllte sich damit ein „Traum", in den sie sich mit hohem Engagement einbrachten. Ihnen wurde erstmals die Gelegenheit geboten, mit für sie wichtigen Themen, die zentraler Bestandteil ihrer eigenen Welt sind, im „Rampenlicht" stehen und Akzeptanz finden zu können. Das Projekt ging trotz aller Freundlichkeit der jungen Damen und Herren aus Amerika – die allerdings kaum ein Wort Deutsch sprachen – mit einem hohen Anspruch einher und erforderte somit – nicht nur in sprachlicher Hinsicht – ein überaus hohes Maß an Motivation, Disziplin und Erfolgsorientierung von allen Teilnehmern. Dennoch wurde die Projektwoche, in der viele erstmals zeigten, was in ihnen steckt, ein überwältigender Erfolg.
Unmittelbar später kam von Seiten der Gefangenen der Wunsch, Englischunterricht zu erhalten. Der kurz darauf eingerichtete Kurs erfreut sich ebenfalls bis heute großer Beliebtheit.

12.4. Literatur und Theater

Eine ähnlich lange Tradition in der JVA Ottweiler haben die regelmäßig stattfindenden Autorenlesungen, die normalerweise vom Pädagogischen Dienst gemeinsam mit dem Friedrich-Bödecker-Kreis des Saarlandes organisiert werden und thematisch möglichst auf die Interessen der Häftlinge abgestimmt sind. Als Ergänzung zum Unterricht und dem literarischen Angebot der Gefangenenbücherei leisten sie ebenfalls einen wichtigen Beitrag zur kulturellen Bildung der Jugendlichen.

Ein weiteres Angebot, das auch auf große Resonanz stößt, sind die Theaterworkshops, die ebenfalls bereits über viele Jahre hinweg immer wieder stattfinden. In der Anfangsphase wurden sie in Kooperation mit der Stadtverwaltung Ottweiler vom Theater „Überzwerg" in Saarbrücken durchgeführt. Die letzten Kurse fanden unter dem Motto „Ich auf der Bühne" unter Anleitung einer eigenständigen Theaterpädagogin statt.

Projekte dieser Art bieten den Teilnehmern – neben der Förderung von Sprachkompetenz und Teamfähigkeit – vor allem die Möglichkeit, eigene Begabungen zu erkennen und kreativ weiterzuentwickeln. Durch die Präsentation der Ergebnisse in Form einer Aufführung werden darüber hinaus Verantwortungs- und Selbstbewusstsein gestärkt.

13. Kooperation mit Externen

13.1. Ehrenamtliche Vollzugshelfer

Ehrenamtliche Vollzugshelfer sind in der Regel sozial engagierte Bürger aus der Bevölkerung, die eine Art Patenschaft für einzelne Inhaftierte übernehmen. Zielgruppe sind insbesondere diejenigen Gefangenen, die nur geringe soziale Bindungen nach „draußen" haben. Hier sollen die Vollzugshelfer einen gewissen Ausgleich für fehlende Kontakte schaffen und die Möglichkeit bieten, persönliche Angelegenheiten und Probleme auch einmal mit Personen von außerhalb des Vollzuges besprechen zu können. Dadurch soll bei den Inhaftierten das Gefühl gemindert werden, sie seien von der Außenwelt „vergessen" worden. Insofern bilden die ehrenamtlichen Vollzugshelfer ein wichtiges Bindeglied zwischen Strafvollzug und Gesellschaft.

Eine systematische Dokumentation über den Verlauf der Gespräche erfolgt nicht, da sie der Idee des „geschützten Raumes" widerspricht, in dem sich die Gefangenen vertrauensvoll an den Vollzugshelfer wenden können. Somit besteht quasi ein Schweigeabkommen zwischen den Beteiligten. Bei akuten Problemen haben die Vollzugshelfer jedoch jederzeit die Möglichkeit, sich an die zuständigen Fachdienste zu wenden. Punktuell erfolgen dort auch Rückmeldungen über die besprochenen Gesprächsinhalte.

Die Vollzugshelfer werden vom Psychologischen Dienst betreut, der neben regelmäßigen Treffen auch Supervision anbietet.

13.2. Schuldnerberatung

Die Schuldnerberatung in der JVA Ottweiler wird von Mitarbeitern des Vereins zur Förderung der Bewährungs- und Jugendgerichtshilfe im Saarland e.V. durchgeführt. Da ein nicht unbeträchtlicher Teil der Gefangenen verschuldet ist, besteht das primäre Ziel darin, in Einzelgesprächen gemeinsam mit den Betroffenen Sanierungsmodelle zu erarbeiten und somit eine positivere Zukunftsperspektive zu eröffnen. In Koordination mit dem Sozialdienst soll hierbei Hilfe zur Selbsthilfe geleistet werden. Fälle, welche spezielle fachliche Hilfe benötigen, werden dann von den Mitarbeitern des Vereins übernommen. Dabei besteht entweder die Möglichkeit der Schuldenregulierung nach dem Verbraucherinsolvenzverfahren oder über die Einrichtung eines Treuhandkontos zum Ansparen von Geld für spätere Vergleiche.

Um auch präventiv tätig zu sein, führt der Verein parallel zur Einzelberatung auch Gruppenveranstaltungen durch, in denen generell über die Entstehung von Schulden und die Risiken einer Überschuldung informiert wird.

13.3. Anonyme Alkoholiker

In der JVA Ottweiler besteht für Gefangene mit Alkoholproblematik die Möglichkeit, an einer Gruppe der Anonymen Alkoholiker teilzunehmen, um so an ihrer Suchtthematik zu arbeiten. Da viele Straftaten in enger Verbindung mit einem vorherigen Alkoholkonsum stehen, wird die Arbeit an problematischem Konsumverhalten als wichtiges Risikomanagement verstanden, durch das sich die Rückfallwahrscheinlichkeit für erneute Delinquenz reduzieren lässt. Die Zuweisung von Gefangenen zur Gruppe der Anonymen Alkoholiker erfolgt durch den Psychologischen Dienst.

13.4. Drogenberatung

Die Arbeit mit Drogenabhängigen in der JVA Ottweiler erfolgt in enger Kooperation mit den 
Angeboten der externen Drogenberatung, die von der bereits erwähnten "Brigg", einer Institution in Trägerschaft des Caritasverbandes Schaumberg-Blies, geleistet wird.

Bei einer diagnostizierten Drogenproblematik erfolgt zunächst eine Suchtmittelanamnese in Verbindung mit einer Beratung über Möglichkeiten der Suchtbehandlung, einer Diagnostik der motivationalen Voraussetzungen und einer Empfehlung zu bestimmten Behandlungsmaßnahmen. Dabei kommt die Möglichkeit einer ambulanten oder einer stationären Therapie in Frage. Im Falle einer Zurückstellung nach § 35 BtmG werden die Klienten bei allen notwendigen Schritten der Therapievorbereitung, die von der Antragstellung über die Kostenklärung bis zur Therapieplatzsuche reicht, unterstützt. Dabei wird während des gesamten Prozesses ein enger Kontakt zu den Klienten gehalten, um die Therapie gezielt vorzubereiten. Dazu gehört auch am konkreten Aufnahmetermin die Begleitung in die jeweilige Therapieeinrichtung. Alle mit einer Drogenproblematik verbundenen Informationen und Entscheidungen werden im elektronischen Vollzugsplan dokumentiert.

Für bereits entlassene Gefangene ist das Projekt „Nachbetreuung drogenabhängiger junger Menschen nach der Haftentlassung" von derselben Caritas-Fachstelle im Rahmen des Nachsorge-Konzeptes der Anstalt zuständig.

13.5. Jugendhilfe

Die Kooperation mit den Einrichtungen der Jugendhilfe erfolgt in nahezu allen Fällen in Zusammenarbeit mit dem Jugendamt. Da das Jugendamt für die Kostenübernahme einer Unterbringung zuständig ist, ist von Seiten der Anstalt kaum eine Klärung in Eigeninitiative zu erreichen. Eine Ausnahme ist nur dann gegeben, wenn der Inhaftierte zuvor bereits in einer Jugendhilfeeinrichtung untergebracht war. In diesem Fall erfolgt zu Beginn der Haft häufig ein Informationsaustausch mit den Mitarbeitern der Einrichtung. Somit sind dann eine bessere Einschätzung des Jugendlichen und eine konstruktivere Planung möglich.

Wenn ein Jugendlicher aus der Haft heraus in eine Maßnahme der Jugendhilfe wechselt, besteht die Zusammenarbeit meist in Form eines gemeinsamen Vorstellungsgespräches innerhalb der Anstalt oder unter Umständen auch in der Einrichtung selbst. In diesem Fall ist es dann möglich, Informationen aus dem Vollzug an die Einrichtung weiterzugeben, damit sie dort für weitere Planungen genutzt werden können. Aufgrund der häufigen Vielzahl von Maßnahmen der Jugendhilfe im Vorfeld der Inhaftierung findet ein erneuter Wechsel in eine solche Maßnahme eher selten statt, da sich meist kein Kostenträger mehr findet.

13.6. Therapeutische Einrichtungen

Die Vermittlung und Verbringung in drogentherapeutische Einrichtungen erfolgt durch die externe Drogenberatung, sodass eine fallbezogene Kooperation mit den Therapieeinrichtungen eher nicht stattfindet. Die Zusammenarbeit ist jedoch auf einer anderen Ebene gegeben. Da sich die Gefangenen häufig nichts unter den einzelnen Therapieeinrichtungen und deren Anforderungen und Arbeitsweisen vorstellen können, ermöglicht die JVA Ottweiler in Zusammenarbeit mit der Drogenberatung eine regelmäßige Vorstellung der Einrichtungen in der Anstalt, die etwa zweimal pro Jahr für interessierte Gefangene erfolgt. Hierzu kommen Therapeuten – und auch Patienten – zu einer Informationsrunde mit den Gefangenen zusammen und klären diese darüber auf, was in der Drogentherapie auf sie zukommt. Zwischen der Therapieeinrichtung „Schaumberger Hof", zu der viele Gefangene der JVA Ottweiler vermittelt werden, und der Anstalt besteht ein besonders enges Verhältnis, woraus ein intensiverer Austausch resultiert.
13.7. Psychiatrie und Forensik

Zur diagnostischen Abklärung und Therapie akuter psychiatrischer Störungsbilder können Inhaftierte der JVA Ottweiler in der Forensischen Klinik in Merzig vorgestellt werden. Nach der Stabilisierung durch fachärztliche, medikamentöse und therapeutische Behandlung werden die Gefangenen in der Regel wieder nach Ottweiler zurückverlegt. In Ausnahmefällen können Patienten auch in nicht-forensischen Psychiatrien oder bei ambulanten Psychiatern vorgestellt werden. 

14. Perspektiven für den Jugendstrafvollzug
Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die JVA Ottweiler hinsichtlich ihrer vielfältigen Behandlungs- und Fördermaßnahmen kontinuierlich bestrebt ist, den umfassenden Bedarf der Zielgruppe jugendlicher und heranwachsender Straftäter möglichst optimal abzudecken. Dazu hält sie seit Anbeginn eines eigenständigen Jugendstrafvollzuges im Saarland eine breit gefächerte Angebotspalette bereit, die zwischenzeitlich immer wieder differenziert und erweitert wurde.
Wie bereits eingehend erläutert, haben die Erfahrungen der letzten Jahre gezeigt, dass eine Verlagerung der Schwerpunkte stattgefunden hat und dieser Prozess offensichtlich immer noch nicht abgeschlossen ist. Wo im Bildungsbereich in früheren Zeiten noch eindeutig abschlussbezogene Maßnahmen überwogen, sind diese zwischenzeitlich mehr und mehr durch Teilqualifikationen und niederschwellige Angebote ergänzt worden. Darüber hinaus stiegen parallel zu den veränderten Bildungsvoraussetzungen der Inhaftierten auch deren Auffälligkeiten und Störungen im Sozialverhalten und im persönlichen Erscheinungsbild deutlich an. Dabei lässt sich nicht nur eine quantitative Steigerung beobachten; es häufen sich vielmehr die Fälle, bei denen von einer massiven psychischen Erkrankung auszugehen ist.
Wie bereits bei den pädagogischen Ansätzen zum Umgang mit der aktuellen Gefangenenklientel ausgeführt wurde, sind diese Veränderungen in engem Zusammenhang mit allgemeinen gesellschaftlichen Entwicklungen zu sehen, die insbesondere in solchen sozialen Milieus zu verzeichnen sind, in denen das Risiko, straffällig zu werden, besonders ausgeprägt ist. Seit Jahren bilden sich zunehmend gesellschaftliche Gruppierungen heraus, deren prekäre Lebensverhältnisse neuartige Subkulturen entstehen lassen, die sich den klassischen Schichtenmodellen nicht mehr eindeutig zuordnen lassen. Soziologen sprechen in diesem Zusammenhang vom Entstehen eines Prekariats, das allmählich von der gesamtgesellschaftlichen Entwicklung abgekoppelt wird – insbesondere in ökonomischer und kultureller Hinsicht. Dabei entsteht ein Nährboden, auf dem Bildungsmangel und Arbeitslosigkeit, aber auch Rauschmittelkonsum, Gewalt und Kriminalität gedeihen und wo sich prekäre Strukturen systematisch verfestigen.
Aus diesen Bevölkerungsschichten wird der Strafvollzug künftig wohl einen Großteil seiner Klientel beziehen. Demnach ist damit zu rechnen, dass die Behandlungsproblematik sich bald noch schwieriger und komplexer gestalten wird, als dies heute schon der Fall ist. Dabei werden es nicht nur grundlegende Bildungsmängel oder gravierende Defizite aufgrund fehlgeleiteter Sozialisation und langjähriger Versäumnisse sein, die den Strafvollzug vor besondere Herausforderungen stellen. Ebenso ist mit einer weiteren Zunahme von physischen und psychischen Störungen und Erkrankungen zu rechnen.

Bei allem Engagement wird angesichts solcher Voraussetzungen auch der Strafvollzug mit seinen Behandlungsmöglichkeiten irgendwann an seine Grenzen stoßen. Dennoch sollten die Anstrengungen weiterhin darauf ausgerichtet sein, den gesetzlichen Resozialisierungsauftrag mit aller Konsequenz zu erfüllen. Insofern werden in den kommenden Jahren sicherlich weitere Überlegungen zur Anpassung und Optimierung der bestehenden Angebote auf alle Behandlungsakteure zukommen. 
15. Anhang

15.1. Ablauf des elektronischen Vollzugsplans
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15.2. Das Berufsausbildungsangebot der JVA Ottweiler

Berufsbezeichnung





      Ausbildungs-
zuständige









      dauer

Kammer

___________________________________________________________________________

Malerwerkstatt

- Maler und Lackierer





      3 Jahre

HWK


Fachrichtung: Gestaltung und Instandhaltung


(8 Qualifizierungsbausteine möglich)

- Bauten- und Objektbeschichter



      2 Jahre

HWK


(8 Qualifizierungsbausteine möglich)

- Fahrzeuglackierer





      3 Jahre

HWK


(3 Qualifizierungsbausteine möglich)





      

Schlosserei

- Metallbauer






      3,5 Jahre

HWK


Fachrichtung: Konstruktionstechnik


(6 Qualifizierungsbausteine möglich)

- diverse Schweißerkurse (Zusatzqualifikation)

      unterschiedlich, je nach Grad









      der jeweiligen Qualifikation

Kfz-Werkstatt
- Kfz-Mechatroniker





      3,5 Jahre

HWK


Sparte: Pkw-Technik


(5 Qualifizierungsbausteine möglich)

- Kfz-Servicemechaniker




      2 Jahre

IHK

Schreinerei

- Tischler






      3 Jahre

HWK


(10 Qualifizierungsbausteine möglich)

- Holzwerker (Reha-Ausbildung)



      3 Jahre

HWK

Elektrowerkstatt

- Elektroniker






      3,5 Jahre

HWK


Fachrichtung: Energie- und Gebäudetechnik


(6 Qualifizierungsbausteine möglich)

- Industrieelektriker





      2 Jahre

IHK

Heizung-Sanitär-Werkstatt

- Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und

      3,5 Jahre

HWK

  Klimatechnik


(6 Qualifizierungsbausteine möglich)

15.3 Wohngruppenvertrag

Vertrag
Hiermit beantrage ich ……………….………………………..………, geb. am ……………….. meine Verlegung in die Wohngruppen „Haus 1 bzw. 6“. Über meine Pflichten und Rechte, die damit ver​bunden sind, wurde ich informiert: Bedingung für die Verlegung in den WG-Vollzug und dem Verbleib in der WG  ist die aktive Mitarbeit in der Wohngemeinschaft, insbeson​dere die  Be​teili​gung an den Gemein​schafts​​aufga​ben in der WG sowie die Teilnahme an verschiedenen Frei​zeit- und Behandlungs​​maßnahmen (Schule, Arbeit, Ausbildung, Einzel- und Gruppen​ge​spräche in der WG, ggfalls sonstige Gruppen​angebote – je nach Formulierung im Vollzugsplan).

Ich bin bereit, über die Gründe meiner Straffälligkeit und diesbezügliche Veränderungs​möglich​keiten nachzudenken, mich auch mit problematischen Themen auseinanderzusetzen, mich kon​frontieren zu lassen und so gut wie ich kann, an meiner Entwicklung und der Vorbereitung auf ein straffreies Leben hin weiterzuarbeiten.

In der WG gilt ein Regelwerk, das mir ausgehändigt wurde; insbesondere erkläre ich mich bereit, auf Drogen und Gewalt zu verzichten.

Ottweiler, …………………………….



(Datum)

Unterschrift Gefangener




Unterschrift Sozialdienst


…………………………




………………………….

__________________________________________________________________________________________

Mit der oben stehender Vereinbarung erkläre ich, ……………..…………………………                                mich als Erziehungsberechtigte von ……………………………………… einverstanden. 


Ottweiler, ………………………


..……………………………………………
………………

(Datum)




Unterschrift Erziehungsberechtigte/r

